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Erste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Bargischow 
vom 09.03.2012
Auf	der	Grundlage	des	§	5	der	Kommunalverfassung	für	das	Land	
Mecklenburg-Vorpommern	(KV-MV)	vom	13.07.2011	(GVOBI.	M-V	
S.	777)	wird	nach	Beschlussfassung	der	Gemeindevertretung	am	
16.01.2013	und	nach	Anzeige	bei	der	Landrätin	des	Landkreises	
Vorpommern-Greifswald	als	untere	Rechtsaufsichtsbehörde,	nach-
folgende	„Erste	Satzung	zur	Änderung	der	Hauptsatzung	der	Ge-
meinde	Bargischow	vom	09.03.2012“	erlassen:

Artikel 1
Der	§	7	-	Öffentliche	Bekanntmachungen	-	erhält	folgende	Fassung:
(1)	Satzungen	sowie	sonstige	öffentlichen	Bekanntmachungen	der	
Gemeinde	Bargischow,	die	durch	Rechtsvorschriften	vorgegeben	
sind,	soweit	es	sich	nicht	um	solche	nach	Baugesetzbuch	(BauGB)	
handelt,	erfolgen	durch	Veröffentlichung	im	Internet	auf	der	Interne-
tseite	des	Amtes	Anklam-Land	unter	der	Adresse	www.amt-anklam-
land.de,	über	den	Link/den	Button	„Gemeinden	Bekanntmachungen“.	
Satzungen	der	Gemeinde	können	beim	Amt	Anklam-Land	unter	der	
Bezugsadresse	Amt	Anklam-Land,	Rebelower	Damm	2	in	17392	
Spantekow	(Verwaltungssitz)	kostenpflichtig	bezogen	werden.	Text-
fassungen	werden	zum	Mitnehmen	während	der	Öffnungszeiten	am	
Verwaltungssitz	bereitgehalten.	Die	Bekanntmachung	und	Verkün-
dung	ist	mit	Ablauf	des	1.	Tages	bewirkt,	an	dem	die	Bekanntmachung	
in	der	Form	nach	Satz	1	im	Internet	verfügbar	ist.	Dieser	Tag	wird	in	
der	Bekanntmachung	vermerkt.
(2)	 Satzungen	 sowie	 sonstige	 öffentliche	 Bekanntmachungen	
aufgrund	der	Vorschriften	des	BauGB	erfolgen	durch	Abdruck	im	
„Amtliches	Mitteilungsblatt	des	Amtes	Anklam-Land“.	Das	amtliche	
Mitteilungsblatt	erscheint	monatlich	und	wird	den	Haushalten	ko-
stenlos	zugestellt.	Eine	weitere	Bezugsmöglichkeit	besteht	über	das	
Amt	Anklam-Land,	17392	Spantekow,	Rebelower	Damm	2,	unter	
Übernahme	der	Versandkosten	durch	den	Bezieher.
(3)	Bekanntmachungen	von	Niederschriften	der	Gemeindevertretung	
und	ihrer	Ausschüsse	ihrer	öffentlichen	Sitzungen	erfolgt	über	die	
Internetseite	des	Amtes	Anklam-Land	unter	der	Adresse	www.amt-an-
klam-land.de,	über	den	Link/den	Button	„Bürgerinformationssystem“.
(4)	Auf	die	gesetzlich	vorgeschriebene	Auslegung	von	Plänen	und	
Verzeichnissen	ist	jeweils	nach	der	Form	der	Bekanntmachung	in	
den	Absätzen	1	und	2	hinzuweisen.	
Die	Auslegung	beträgt	einen	Monat,	soweit	nicht	gesetzlich	etwas	an-
deres	bestimmt	ist.	Beginn	und	Ende	der	Auslegung	sind	auf	dem	aus-
gelegten	Exemplar	mit	Unterschrift	und	Dienstsiegel	zu	vermerken.
(5)	Vereinfachte	Bekanntmachungen	erfolgen	durch	Aushang	an	den	
Bekanntmachungstafeln	bzw.	durch	Auslegung	im	Amt	Anklam-Land.	
Die	Bekanntmachungstafeln	befinden	sich	an	folgenden	Standorten:

Ortsteil  Bereich__________________________________________________
Bargischow		 Dorfstraße	8
Gnevezin	 Gnevezin	Nr.	6
Woserow		 Woserow	Nr.	32,	Bushaltestelle
Anklamer	Fähre		 neben	Postbriefkasten

(6)	Ist	die	öffentliche	Bekanntmachung	einer	ortsrechtlichen	Be-
stimmung	in	der	Form	des	Absatzes	(1)	und	(2)	in	Folge	höherer	
Gewalt	oder	sonstig	unabwendbarer	Ereignisse	nicht	möglich,	ist	
diese	mit	Aushang	an	den	Bekanntmachungstafeln	zu	veröffent-
lichen.	Die	Aushangsfrist	beträgt	14	Tage.	In	diesem	Fall	ist	die	
Bekanntmachung	nach	Absatz	(1)	bzw.	(2)	unverzüglich	nachzuho-
len,	sofern	sie	nicht	durch	Zeitablauf	gegenstandslos	geworden	ist.

Artikel 2
Die	Satzung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Bargischow,	den	19.02.2013

Foto:	LW-Bildarchiv
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Erste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Boldekow 
vom 08.06.2012
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V 
S. 777) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 
20.02.2013 und nach Anzeige bei der Landrätin des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde, 
nachfolgende „Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Boldekow vom 08.06.2012“ erlassen:

Artikel 1
Der § 8 - Öffentliche Bekanntmachungen - erhält folgende Fassung:
(1) Satzungen sowie sonstige öffentlichen Bekanntmachungen der 
Gemeinde Boldekow, die durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, 
soweit es sich nicht um solche nach Baugesetzbuch (BauGB) han-
delt, erfolgen durch Veröffentlichung im Internet auf der Internetseite 
des Amtes Anklam-Land unter der Adresse www.amt-anklam-land.
de, über den Link/den Button „Gemeinden Bekanntmachungen“. 
Satzungen der Gemeinde können beim Amt Anklam-Land unter der 
Bezugsadresse Amt Anklam-Land, Rebelower Damm 2 in 17392 
Spantekow (Verwaltungssitz) kostenpflichtig bezogen werden. Text-
fassungen werden zum Mitnehmen während der Öffnungszeiten am 
Verwaltungssitz bereitgehalten. Die Bekanntmachung und Verkün-
dung ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung 
in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in 
der Bekanntmachung vermerkt.
(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen auf-
grund der Vorschriften des BauGB erfolgen durch Abdruck im „Amt-
liches Mitteilungsblatt des Amtes Anklam-Land“. Das amtliche Mit-
teilungsblatt erscheint monatlich und wird den Haushalten kostenlos 
zugestellt. Eine weitere Bezugsmöglichkeit besteht über das Amt 
Anklam-Land, 17392 Spantekow, Rebelower Damm 2, unter Über-
nahme der Versandkosten durch den Bezieher.
(3) Bekanntmachungen von Niederschriften der Gemeindevertretung 
und ihrer Ausschüsse ihrer öffentlichen Sitzungen erfolgt über die 
Internetseite des Amtes Anklam-Land unter der Adresse www.amt-an-
klam-land.de, über den Link/den Button „Bürgerinformationssystem“.
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und 
Verzeichnissen ist jeweils nach der Form der Bekanntmachung in 
den Absätzen 1 und 2 hinzuweisen. Die Auslegung beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn 
und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit 
Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.
(5) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang 
an den Bekanntmachungstafeln bzw. durch Auslegung im Amt 
Anklam-Land.
(6) Die Bekanntmachungstafeln befinden sich an folgenden Stand-
orten:

Ortsteil  Bereich
__________________________________________________

Boldekow  Dorfstraße 45
Zinzow  Zinzow Nr. 52
Putzar  Kulturhaus Nr. 50

(7) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Be-
stimmung in der Form des Absatzes (1) und (2) in Folge höherer 
Gewalt oder sonstig unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, ist 
diese mit Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffent-
lichen. Die Aushangsfrist beträgt 14 Tage. In diesem Fall ist die 
Bekanntmachung nach Absatz (1) bzw. (2) unverzüglich nachzuho-
len, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

Artikel 2
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Boldekow, 04. März 2013

Die Anzeige über den Beschluss der 1. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeindevertretung Boldekow (BK/2012/133) 
erfolgte bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
als untere staatliche Rechtsaufsichtsbehörde am 26.02.2013 und 
die Genehmigung wurde am 27.02.2013 erteilt.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes M-V nur 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht 
für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntma-
chungsvorschriften.

Siebente Satzung zur Änderung  
der Satzung der Gemeinde Boldekow
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung  
der Beiträge und Umlagen der Wasser- und  
Bodenverbände „Landgraben“ Friedland und  
„Untere Peene“ Anklam vom 10.12.1999

Artikel 1
Der § 3 Abs. (2) der bestehenden Satzung erhält folgende 
Fassung:
§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(2) Die Gebühr beträgt:
1. je angefangene 500 qm aller im amtlichen 
 Liegenschaftskataster als Gebäude- und 
 Freiflächen bezeichneten Flächen  5,11 Euro.
2.  je ha aller anderen im amtlichen Liegen-
 schaftskataster aufgeführten Flächen
  a)  im Einzugsbereich Wasser- und Bodenverband 
  „Landgraben“  14,64 Euro 
  b)  im Einzugsbereich Wasser- und Bodenverband 
  „Untere Peene“  13,94 Euro 
3.  je ha Vorteilsfläche für die Schöpfwerks-
 bewirtschaftung  15,00 Euro 
4.  je ha Vorteilsfläche für die Deichpflege  12,00 Euro 

Artikel 2 
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 

Boldekow, 22. Feb. 2013

Dr. H. Vogel
Bürgermeister

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Boldekow wird entspre-
chend Hauptsatzung § 8 hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes M-V nur 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht 
für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekannt-
machungsvorschriften.

Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Butzow vom 14.05.2012
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV-MV) vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V 
S. 777) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 
21.02.2013 und nach Anzeige bei der Landrätin des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde, 
nachfolgende „Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Butzow vom 14.05.2012“ erlassen:

Artikel 1
Der § 7 - Öffentliche Bekanntmachungen - erhält folgende Fassung:
(1) Satzungen sowie sonstige öffentlichen Bekanntmachungen 
der Gemeinde Butzow, die durch Rechtsvorschriften vorgege-
ben sind, soweit es sich nicht um solche nach Baugesetzbuch 
(BauGB) handelt, erfolgen durch Veröffentlichung im Internet 
auf der Internetseite des Amtes Anklam-Land unter der Adresse  
www.amt-anklam-land.de, über den Link/den Button „Gemeinden 
Bekanntmachungen“. Satzungen der Gemeinde können beim Amt 
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Anklam-Land	unter	der	Bezugsadresse	Amt	Anklam-Land,	Rebelo-
wer	Damm	2	in	17392	Spantekow	(Verwaltungssitz)	kostenpflichtig	
bezogen	werden.	Textfassungen	werden	zum	Mitnehmen	während	
der	Öffnungszeiten	am	Verwaltungssitz	bereitgehalten.	Die	Be-
kanntmachung	und	Verkündung	ist	mit	Ablauf	des	1.	Tages	bewirkt,	
an	dem	die	Bekanntmachung	in	der	Form	nach	Satz	1	im	Internet	
verfügbar	ist.	Dieser	Tag	wird	in	der	Bekanntmachung	vermerkt.
(2)	Satzungen	sowie	sonstige	öffentliche	Bekanntmachungen	
aufgrund	der	Vorschriften	des	BauGB	erfolgen	durch	Abdruck	im	
„Amtliches	Mitteilungsblatt	des	Amtes	Anklam-Land“.	Das	amtliche	
Mitteilungsblatt	erscheint	monatlich	und	wird	den	Haushalten	ko-
stenlos	zugestellt.	Eine	weitere	Bezugsmöglichkeit	besteht	über	
das	Amt	Anklam-Land,	17392	Spantekow,	Rebelower	Damm	2,	
unter	Übernahme	der	Versandkosten	durch	den	Bezieher.
(3)	Bekanntmachungen	von	Niederschriften	der	Gemeindever-
tretung	und	ihrer	Ausschüsse	ihrer	öffentlichen	Sitzungen	erfolgt	
über	die	Internetseite	des	Amtes	Anklam-Land	unter	der	Adresse	
www.amt-anklam-land.de,	über	den	Link/den	Button	„Bürgerin-
formationssystem“.
(4)	Auf	die	gesetzlich	vorgeschriebene	Auslegung	von	Plänen	und	
Verzeichnissen	ist	jeweils	nach	der	Form	der	Bekanntmachung	in	
den	Absätzen	1	und	2	hinzuweisen.	Die	Auslegung	beträgt	einen	
Monat,	soweit	nicht	gesetzlich	etwas	anderes	bestimmt	ist.	Beginn	
und	Ende	der	Auslegung	sind	auf	dem	ausgelegten	Exemplar	mit	
Unterschrift	und	Dienstsiegel	zu	vermerken.
(5)	Vereinfachte	Bekanntmachungen	erfolgen	durch	Aushang	
an	den	Bekanntmachungstafeln	bzw.	durch	Auslegung	im	Amt	
Anklam-Land.	Die	Bekanntmachungstafeln	befinden	sich	an	fol-
genden	Standorten:
Ortsteil  Bereich
__________________________________________________

Lüskow		 Bereich	Haus	Nr.	25

(6)	Ist	die	öffentliche	Bekanntmachung	einer	ortsrechtlichen	Be-
stimmung	in	der	Form	des	Absatzes	(1)	und	(2)	in	Folge	höherer	
Gewalt	oder	sonstig	unabwendbarer	Ereignisse	nicht	möglich,	ist	
diese	mit	Aushang	an	den	Bekanntmachungstafeln	zu	veröffent-
lichen.	Die	Aushangsfrist	beträgt	14	Tage.	In	diesem	Fall	ist	die	
Bekanntmachung	nach	Absatz	(1)	bzw.	(2)	unverzüglich	nachzuho-
len,	sofern	sie	nicht	durch	Zeitablauf	gegenstandslos	geworden	ist.

Artikel 2
Die	Satzung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Butzow,	04.	März	2013

Die	Anzeige	über	den	Beschluss	der	1.	Satzung	zur	Änderung	der	
Hauptsatzung	der	Gemeindevertretung	Butzow	(BU/2012/056)	
erfolgte	bei	der	Landrätin	des	Landkreises	Vorpommern-Greifswald	
als	untere	staatliche	Rechtsaufsichtsbehörde	am	26.02.2013	und	
die	Genehmigung	wurde	am	27.02.2013	erteilt.
Soweit	beim	Erlass	dieser	Satzung	gegen	Verfahrens-	und	Form-
vorschriften	verstoßen	wurde,	können	diese	Verstöße	entspre-
chend	§	5	Abs.	5	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	nur	
innerhalb	eines	Jahres	geltend	gemacht	werden.	Die	Frist	gilt	nicht	
für	die	Verletzung	von	Anzeige-,	Genehmigungs-	und	Bekanntma-
chungsvorschriften.

Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Medow vom 19.03.2012
Auf	der	Grundlage	des	§	5	der	Kommunalverfassung	für	das	Land	
Mecklenburg-Vorpommern	(KV-MV)	vom	13.07.2011	(GVOBI.	M-V	
S.	777)	wird	nach	Beschlussfassung	der	Gemeindevertretung	am	
22.01.2013	und	nach	Anzeige	bei	der	Landrätin	des	Landkreises	
Vorpommern-Greifswald	als	untere	Rechtsaufsichtsbehörde,	
nachfolgende	„Erste	Satzung	zur	Änderung	der	Hauptsatzung	
der	Gemeinde	Medow	vom	19.03.2012“	erlassen:

Artikel 1
Der	§	7	-	Öffentliche	Bekanntmachungen	-	erhält	folgende	Fassung:
(1)	Satzungen	sowie	sonstige	öffentlichen	Bekanntmachungen	
der	Gemeinde	Medow,	die	durch	Rechtsvorschriften	vorgege-
ben	sind,	soweit	es	sich	nicht	um	solche	nach	Baugesetzbuch	
(BauGB)	handelt,	erfolgen	durch	Veröffentlichung	im	Internet	auf	
der	Internetseite	des	Amtes	Anklam-Land	unter	der	Adresse	www.
amt-anklam-land.de,	über	den	Link/den	Button	„Gemeinden	Be-
kanntmachungen“.	Satzungen	der	Gemeinde	können	beim	Amt	
Anklam-Land	unter	der	Bezugsadresse	Amt	Anklam-Land,	Rebelo-
wer	Damm	2	in	17392	Spantekow	(Verwaltungssitz)	kostenpflichtig	
bezogen	werden.	Textfassungen	werden	zum	Mitnehmen	während	
der	Öffnungszeiten	am	Verwaltungssitz	bereitgehalten.	Die	Be-
kanntmachung	und	Verkündung	ist	mit	Ablauf	des	1.	Tages	bewirkt,	
an	dem	die	Bekanntmachung	in	der	Form	nach	Satz	1	im	Internet	
verfügbar	ist.	Dieser	Tag	wird	in	der	Bekanntmachung	vermerkt.
(2)	Satzungen	sowie	sonstige	öffentliche	Bekanntmachungen	
aufgrund	der	Vorschriften	des	BauGB	erfolgen	durch	Abdruck	im	
„Amtliches	Mitteilungsblatt	des	Amtes	Anklam-Land“.	Das	amtliche	
Mitteilungsblatt	erscheint	monatlich	und	wird	den	Haushalten	ko-
stenlos	zugestellt.	Eine	weitere	Bezugsmöglichkeit	besteht	über	
das	Amt	Anklam-Land,	17392	Spantekow,	Rebelower	Damm	2,	
unter	Übernahme	der	Versandkosten	durch	den	Bezieher.
(3)	Bekanntmachungen	von	Niederschriften	der	Gemeindever-
tretung	und	ihrer	Ausschüsse	ihrer	öffentlichen	Sitzungen	erfolgt	
über	die	Internetseite	des	Amtes	Anklam-Land	unter	der	Adresse	
www.amt-anklam-land.de,	über	den	Link/den	Button	„Bürgerin-
formationssystem“.
(4)	Auf	die	gesetzlich	vorgeschriebene	Auslegung	von	Plänen	und	
Verzeichnissen	ist	jeweils	nach	der	Form	der	Bekanntmachung	in	
den	Absätzen	1	und	2	hinzuweisen.	
	Die	Auslegung	beträgt	einen	Monat,	soweit	nicht	gesetzlich	etwas	
anderes	bestimmt	ist.	Beginn	und	Ende	der	Auslegung	sind	auf	
dem	ausgelegten	Exemplar	mit	Unterschrift	und	Dienstsiegel	zu	
vermerken.
(5)	Vereinfachte	Bekanntmachungen	erfolgen	durch	Aushang	
an	den	Bekanntmachungstafeln	bzw.	durch	Auslegung	im	Amt	
Anklam-Land.	Die	Bekanntmachungstafeln	befinden	sich	an	fol-
genden	Standorten:
Ortsteil  Bereich__________________________________________________

Medow		 Hauptstraße	24
Wussentin		 vor	dem	Grundstück	Nr.	17
Brenkenhof		 vor	dem	Grundstück	Nr.	11
Nerdin		 am	Friedhof
Thurow		 am	Friedhof

(6)	Ist	die	öffentliche	Bekanntmachung	einer	ortsrechtlichen	Be-
stimmung	in	der	Form	des	Absatzes	(1)	und	(2)	in	Folge	höherer	
Gewalt	oder	sonstig	unabwendbarer	Ereignisse	nicht	möglich,	ist	
diese	mit	Aushang	an	den	Bekanntmachungstafeln	zu	veröffent-
lichen.	Die	Aushangsfrist	beträgt	14	Tage.	In	diesem	Fall	ist	die	
Bekanntmachung	nach	Absatz	(1)	bzw.	(2)	unverzüglich	nachzuho-
len,	sofern	sie	nicht	durch	Zeitablauf	gegenstandslos	geworden	ist.

Artikel 2
Die	Satzung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.

Medow,	25.	Feb.	2013	

Die	Anzeige	über	den	Beschluss	der	1.	Satzung	zur	Änderung	der	
Hauptsatzung	der	Gemeindevertretung	Medow	(ME/2012/117)	
erfolgte	bei	der	Landrätin	des	Landkreises	Vorpommern-Greifswald	
als	untere	staatliche	Rechtsaufsichtsbehörde	am	19.02.2013	und	
die	Genehmigung	wurde	am	19.02.2013	erteilt.
Soweit	beim	Erlass	dieser	Satzung	gegen	Verfahrens-	und	Form-
vorschriften	verstoßen	wurde,	können	diese	Verstöße	entspre-
chend	§	5	Abs.	5	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	nur	
innerhalb	eines	Jahres	geltend	gemacht	werden.	Die	Frist	gilt	nicht	
für	die	Verletzung	von	Anzeige-,	Genehmigungs-	und	Bekanntma-
chungsvorschriften.
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Erste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde  
Neu Kosenow vom 20.03.2012

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV-MV) vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V 
S. 777) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 
25.01.2013 und nach Anzeige bei der Landrätin des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde, 
nachfolgende „Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Neu Kosenow vom 20.03.2012“ erlassen:

Artikel 1
Der § 7 - Öffentliche Bekanntmachungen - erhält folgende Fassung:
(1) Satzungen sowie sonstige öffentlichen Bekanntmachungen 
der Gemeinde Neu Kosenow, die durch Rechtsvorschriften vorge-
geben sind, soweit es sich nicht um solche nach Baugesetzbuch 
(BauGB) handelt, erfolgen durch Veröffentlichung im Internet auf 
der Internetseite des Amtes Anklam-Land unter der Adresse wv-
vw.amt-anklam-land.de, über den Link/den Button „Gemeinden 
Bekanntmachungen“. 
Satzungen der Gemeinde können beim Amt Anklam-Land unter der 
Bezugsadresse Amt Anklam-Land, Rebelower Damm 2 in 17392 
Spantekow (Verwaltungssitz) kostenpflichtig bezogen werden. 
Textfassungen werden zum Mitnehmen während der Öffnungs-
zeiten am Verwaltungssitz bereitgehalten. Die Bekanntmachung 
und Verkündung ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die 
Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar 
ist. Dieser Tag wird in der Bekanntmachung vermerkt.
(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen 
aufgrund der Vorschriften des BauGB erfolgen durch Abdruck im 
„Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes Anklam- Land“. Das amt-
liche Mitteilungsblatt erscheint monatlich und wird den Haushalten 
kostenlos zugestellt. Eine weitere Bezugsmöglichkeit besteht über 
das Amt Anklam-Land, 17392 Spantekow, Rebetower Damm 2, 
unter Übernahme der Versandkosten durch den Bezieher.
(3) Bekanntmachungen von Niederschriften der Gemeindever-
tretung und ihrer Ausschüsse ihrer öffentlichen Sitzungen erfolgt 
über die Internetseite des Amtes Anklam-Land unter der Adresse 
www.amt-anklam-land.de, über den Link/den Button „Bürgerin-
formationssystem“.
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und 
Verzeichnissen ist jeweils nach der Form der Bekanntmachung in 
den Absätzen 1 und 2 hinzuweisen. 
Die Auslegung beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas 
anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf 
dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu 
vermerken.
(5) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang 
an den Bekanntmachungstafeln bzw. durch Auslegung im Amt 
Anklam-Land. Die Bekanntmachungstafeln befinden sich an fol-
genden Standorten:

Ortsteil  Bereich
__________________________________________________
Kagendorf  vor Haus Nr. 8

(6) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Be-
stimmung in der Form des Absatzes (1) und (2) in Folge höherer 
Gewalt oder sonstig unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, ist 
diese mit Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffent-
lichen. Die Aushangsfrist beträgt 14 Tage. In diesem Fall ist die 
Bekanntmachung nach Absatz (1) bzw. (2) unverzüglich nachzuho-
len, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

Artikel 2
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Neu Kosenow, den 19.02.2013

Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Stolpe vom 27.03.2012

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV-MV) vom 13.07.2011 (GVOBI. 
M-V S. 777) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung 
am 26.02.2013 und nach Anzeige bei der Landrätin des Land-
kreisesVorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehör-
de, nachfolgende „Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Stolpe vom 27.03.2012“ erlassen:

Artikel 1
Der § 7 - Öffentliche Bekanntmachungen - erhält folgende Fassung:
(1) Satzungen sowie sonstige öffentlichen Bekanntmachungen der 
Gemeinde Stolpe, die durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, 
soweit es sich nicht um solche nach Baugesetzbuch (BauGB) han-
delt, erfolgen durch Veröffentlichung im Internet auf der Internetseite 
des Amtes Anklam-Land unter der Adresse www.amt-anklam-land.
de, über den Link/den Button „Gemeinden Bekanntmachungen“. 
Satzungen der Gemeinde können beim Amt Anklam-Land unter der 
Bezugsadresse Amt Anklam-Land, Rebelower Damm 2 in 17392 
Spantekow (Verwaltungssitz) kostenpflichtig bezogen werden. 
Textfassungen werden zum Mitnehmen während der Öffnungs-
zeiten am Verwaltungssitz bereitgehalten. Die Bekanntmachung 
und Verkündung ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die 
Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar 
ist. Dieser Tag wird in der Bekanntmachung vermerkt.
(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen 
aufgrund der Vorschriften des BauGB erfolgen durch Abdruck im 
„Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes Anklam-Land“. Das amtliche 
Mitteilungsblatt erscheint monatlich und wird den Haushalten ko-
stenlos zugestellt. Eine weitere Bezugsmöglichkeit besteht über 
das Amt Anklam-Land, 17392 Spantekow, Rebelower Damm 2, 
unter Übernahme der Versandkosten durch den Bezieher.
(3) Bekanntmachungen von Niederschriften der Gemeindever-
tretung und ihrer Ausschüsse ihrer öffentlichen Sitzungen erfolgt 
über die Internetseite des Amtes Anklam-Land unter der Adresse 
www.amt-anklam-land.de, über den Link/den Button „Bürgerin-
formationssystem“.
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und 
Verzeichnissen ist jeweils nach der Form der Bekanntmachung in 
den Absätzen 1 und 2 hinzuweisen. 
Die Auslegung beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas 
anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf 
dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu 
vermerken.
(5) Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang 
an den Bekanntmachungstafeln bzw. durch Auslegung im Amt 
Anklam-Land. Die Bekanntmachungstafeln befinden sich an fol-
genden Standorten:

Ortsteil  Bereich
__________________________________________________
Stolpe vor dem 18 WE, Peenstraße 12 - 14
Neuhof  vor Neuhof Nr. 2
Grüttow  vor Grüttow Nr. 2
Dersewitz  am ehemaligen LPG Büro

(6) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Be-
stimmung in der Form des Absatzes (1) und (2) in Folge höherer 
Gewalt oder sonstig unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, ist 
diese mit Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffent-
lichen. Die Aushangsfrist beträgt 14 Tage. In diesem Fall ist die 
Bekanntmachung nach Absatz (1) bzw. (2) unverzüglich nachzuho-
len, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

Artikel 2
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stolpe, den 13.03.2013
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Gemeinde Liepen Gemeinde Neetzkow
Die Bürgermeisterin  Der Bürgermeister

Aufruf zur Einreichung  
von Namensvorschlägen für die in 2014  
aus der Gemeinde Liepen und Neetzow  
fusionierte neue Gemeinde
Sehr	geehrte	Einwohnerinnen	und	Einwohner	der	Gemeinden	
Liepen	und	Neetzow,
wie	Sie	sicherlich	wissen,	wird	zum	01.01.2014	aus	dem	Zu-
sammenschluss	der	Gemeinden	Liepen	und	Neetzow	eine	neue	
Gemeinde	gebildet.	im	Fusionsvertrag	ist	geregelt,	dass	Sie	am	
19.01.2014,	am	Tag	der	Wahl	der	neuen	Gemeindeorgane,	im	
Rahmen	eines	Bürgerentscheides	über	den	Gemeindenamen	
entscheiden	können.
Wir	möchten	Sie	hiermit	herzlich	bitten,	sich	in	die	Vorbereitung	des	
Bürgerentscheides	einzubringen	und	bis	spätestens	30.06.2013	
Namensvorschläge	für	unsere	neue	Gemeinde	einzureichen.

Ihre Vorschläge reichen Sie bitte wie folgt ein:
Postalisch:		 an	das	Amt	Anklam-Land,	17392	Spantekow,	
	 Rebelower	Damm	2
Per	E-Mail:		 an		 rmoldenburg@t-online.de	
		 	 r.bahler@amt-anklam-land.de	oder	
		 	 h.quast@amt-anklam-land.de

Bei	der	Namensgebung	ist	zu	beachten,	dass	der	Name	einer	in-
dividuellen	und	grundsätzlich	unverwechselbaren	Kennzeichnung	
der	Gemeinde	dienen,	einem	übergeordneten	Interesse	an	einem	
klaren	und	leicht	zu	gebrauchenden	Namen	entsprechen	und	durch	
hinreichende	historische	Gründe	gerechtfertigt	sein	muss.

In	Erwartung	Ihrer	Namensvorschläge	verbleiben	wir	

mit	freundlichen	Grüßen

Allen Jubilaren des Monats April 2013  
möchten wir unseren herzlichen Glückwunsch übermitteln.
Gemeinde Bargischow

Herrn	Hans	Wolter,	 am	02.04.	 zum	74.	Geburtstag
Anklamer	Fähre
Herrn	Karl	Thurow	 am	12.04.	 zum	83.	Geburtstag
Frau	Christa	Heyden,		 am	15.04.	 zum	73.	Geburtstag
Woserow
Herrn	Horst	Mauritz,	Gnevezin	 am	22.04.	 zum	72.	Geburtstag
Frau	Christa	Schumacher,	 am	27.04.	 zum	75.	Geburtstag
Woserow
Frau	Karin	Wulff,	Gnevezin	 am	27.04.	 zum	60.	Geburtstag

Gemeinde Blesewitz

Herrn	Ernst	Breitsprecher	 am	13.04.	 zum	89.	Geburtstag
Frau	Ilse	Bartelt	 am	29.04.	 zum	77.	Geburtstag

Gemeinde Boldekow

Frau	Erika	Hoeveler	 am	01.04.	 zum	78.	Geburtstag
Herrn	Dietrich	Kadow	 am	01.04.	 zum	82.	Geburtstag
Frau	Gerlinde	Koch,	Glien	 am	03.04.	 zum	73.	Geburtstag
Herrn	Bruno	Last,		 am	11.04.	 zum	74.	Geburtstag
Boldekow	Ausbau
Frau	Irmgard	Nowack,	Borntin	 am	12.04.	 zum	78.	Geburtstag
Frau	Ingrid	Vierath,	Putzar	 am	14.04.	 zum	75.	Geburtstag

Frau	Elli	Zitz,	Rubenow	 am	14.04.	 zum	81.	Geburtstag
Frau	Edith	Schulz,	Putzar	 am	15.04.	 zum	83.	Geburtstag
Frau	Hildegard	Dommning	 am	18.04.	 zum	72.	Geburtstag
Zinzow
Herrn	Manfred	Göritz	 am	22.04.	 zum	74.	Geburtstag
Herrn	Theo	Herrmann	 am	24.04.	 zum	60.	Geburtstag
Zinzow
Frau	Anni	Kehl,	Putzar	 am	27.04.	 zum	79.	Geburtstag
Herrn	Harry	Hadeball,	 am	28.04.	 zum	70.	Geburtstag
Zinzow
Herrn	Kurt	Glawe	 am	29.04.	 zum	81.	Geburtstag

Gemeinde Bugewitz

Herrn	Erich	Jonas	 am	08.04.	 zum	76.	Geburtstag
Frau	Margarete	Meyer,	 am	13.04.	 zum	75.	Geburtstag
Rosenhagen
Herrn	Albert	Holz	 am	20.04.	 zum	88.	Geburtstag
Frau	Erika	Pelzel,	Kalkstein	 am	21.04.	 zum	78.	Geburtstag

Gemeinde Butzow

Herrn	Günter	Jakobi,		 am	01.04.	 zum	81.	Geburtstag
Alt	Teterin
Herrn	Wilfried	Borchardt,		 am	07.04.	 zum	72.	Geburtstag
Lüskow
Frau	Brigitte	Becker	 am	08.04.	 zum	78.	Geburtstag
Herrn	Ernst	Rupp	 am	11.04.	 zum	76.	Geburtstag
Frau	Elisabeth	Uecker	 am	12.04.	 zum	76.	Geburtstag
Frau	Ilse	Krüger,	 am	20.04.	 zum	80.	Geburtstag
Alt	Teterin
Frau	Lieselotte	Zick	 am	21.04.	 zum	79.	Geburtstag
Herrn	Herbert	Bohse,	 am	24.04.	 zum	78.	Geburtstag
Alt	Teterin
Herrn	Erwin	Elsner	 am	25.04.	 zum	71.	Geburtstag

Gemeinde Ducherow

Frau	Ruth	Krowas	 am	01.04.	 zum	80.	Geburtstag
Herrn	Horst	Schulz	 am	01.04.	 zum	78.	Geburtstag
Frau	Susanne	Mampe	 am	02.04.	 zum	80.	Geburtstag
Frau	Rita	Widera	 am	02.04.	 zum	83.	Geburtstag
Frau	Hildegard	Foth	 am	04.04.	 zum	82.	Geburtstag
Frau	Christa	Hoffmann,	 am	04.04.	 zum	81.	Geburtstag
Schmuggerow
Frau	Margit	Stelter,	Rathebur	 am	04.04.	 zum	70.	Geburtstag
Herrn	Eduard	Kuszewski	 am	05.04.	 zum	83.	Geburtstag
Herrn	Winfried	Wesenberg	 am	06.04.	 zum	60.	Geburtstag
Frau	Gisela	Niemann,	 am	07.04.	 zum	84.	Geburtstag
Schmuggerow
Frau	Monika	Hartwig	 am	08.04.	 zum	71.	Geburtstag
Frau	Adelheid	Lamenta	 am	08.04.	 zum	76.	Geburtstag
Herrn	Dieter	Braun	 am	09.04.	 zum	60.	Geburtstag
Herrn	Dieter	Lehwald	 am	11.04.	 zum	76.	Geburtstag
Frau	Irma	Radomsky	 am	11.04.	 zum	80.	Geburtstag
Frau	Erika	Schirrmeister	 am	11.04.	 zum	78.	Geburtstag
Frau	Charlotte	Bönemann	 am	13.04.	 zum	77.	Geburtstag
Frau	Waltraud	Grösch	 am	13.04.	 zum	60.	Geburtstag
Frau	Edith	Gühlke,	 am	13.04.	 zum	79.	Geburtstag
Ducherow	Ausbau
Herrn	Bernd	Schreiber	 am	13.04.	 zum	70.	Geburtstag
Herrn	Gerhard	Zimmermann	 am	13.04.	 zum	86.	Geburtstag
Frau	Gerda	Christoph	 am	15.04.	 zum	84.	Geburtstag
Frau	Elisabeth	Haack	 am	16.04.	 zum	89.	Geburtstag
Herrn	Horst	Koch	 am	16.04.	 zum	79.	Geburtstag
Frau	Anneliese	Müller	 am	16.04.	 zum	86.	Geburtstag
Frau	Christel	Bluhm,	 am	17.04.	 zum	75.	Geburtstag
Schwerinsburg
Frau	Elli	Pillath,	Löwitz	 am	17.04.	 zum	84.	Geburtstag
Frau	Helga	Müller,	Löwitz	 am	18.04.	 zum	74.	Geburtstag
Herrn	Hans	Ostrowski	 am	18.04.	 zum	76.	Geburtstag
Herrn	Günter	Gottberg,	 am	19.04.	 zum	60.	Geburtstag
Heidberg
Frau	Helga	Rienitz	 am	19.04.	 zum	72.	Geburtstag
Herrn	Otto	Treichel	 am	19.04.	 zum	92.	Geburtstag
Frau	Reni	Hübner,	 am	20.04.	 zum	73.	Geburtstag
Schwerinsburg
Frau	Ursula	Völker	 am	20.04.	 zum	72.	Geburtstag
Herrn	Rudolf	Eichmann	 am	22.04.	 zum	78.	Geburtstag
Frau	Ingrid	Schüttler,	Heidberg	am	23.04.	 zum	74.	Geburtstag
Frau	Lydia	Bartz	 am	24.04.	 zum	81.	Geburtstag
Frau	Hannchen	Häcker,	 am	25.04.	 zum	71.	Geburtstag
Rathebur
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Herrn Adolf Kluger am 25.04. zum 82. Geburtstag
Frau Eva Kleist am 26.04. zum 83. Geburtstag
Herrn Alfred Barabas am 27.04. zum 83. Geburtstag
Herrn Eberhard Schmidt am 28.04. zum 77. Geburtstag
Herrn Wolfgang Schmidt am 28.04. zum 75. Geburtstag
Herrn Herbert Virchow am 28.04. zum 79. Geburtstag
Frau Herta Buß am 30.04. zum 84. Geburtstag
Frau Helga Fellwock am 30.04. zum 75. Geburtstag
Herrn Bodo Ptakowski, am 02.04. zum 75. Geburtstag
OT Neuendorf A
Frau Erika Lange, am 04.04. zum 74. Geburtstag
OT Neuendorf A
Herrn Günter Rziha, am 13.04. zum 71. Geburtstag
OT Neuendorf A
Herrn Bruno Kaczorak am 18.04. zum 76. Geburtstag
OT Neuendorf A

Gemeinde Iven

Frau Rosmarie Quade am 03.04. zum 73. Geburtstag
Frau Lieselotte Korff am 06.04. zum 76. Geburtstag
Frau Anneliese Breitsprecher am 12.04. zum 87. Geburtstag
Herrn Ralf-Ulrich Kumm am 12.04. zum 75. Geburtstag
Herrn Gerd Matzky am 16.04. zum 65. Geburtstag

Gemeinde Krien

Herrn Dieter Köpp, Albinshof am 06.04. zum 75. Geburtstag
Frau Frieda Kuhse am 08.04. zum 88. Geburtstag
Frau Ilse Hacker, Wegezin am 09.04. zum 90. Geburtstag
Frau Katharina Kaiser, am 09.04. zum 79. Geburtstag
Neu Krien
Frau Anneliese Mentel am 15.04. zum 74. Geburtstag
Frau Hannelore Fannrich am 16.04. zum 60. Geburtstag
Frau Lieselotte Fehfeld am 17.04. zum 87. Geburtstag
Herrn Heinz Nickel am 23.04. zum 76. Geburtstag
Herrn Horst Tönse am 23.04. zum 76. Geburtstag
Herrn Klaus Breitsprecher am 24.04. zum 60. Geburtstag
Frau Irene Gadow am 25.04. zum 78. Geburtstag
Herrn Heinz Kreft am 28.04. zum 80. Geburtstag

Gemeinde Krusenfelde

Frau Helene Brüß, am 02.04. zum 80. Geburtstag
Krusenkrien
Frau Edith Gräning, Gramzow am 16.04. zum 83. Geburtstag
Herrn Horst Breitsprecher am 17.04. zum 75. Geburtstag

Gemeinde Liepen

Herrn Wilhelm Press, Priemen am 05.04. zum 85. Geburtstag
Frau Mariechen Hobusch, am 20.04. zum 73. Geburtstag
Preetzen
Frau Margarete Klaeske am 28.04. zum 77. Geburtstag
Frau Erika Gladrow,  am 29.04. zum 78. Geburtstag
Priemen Siedlung
Herrn Egon Westphal am 29.04. zum 60. Geburtstag

Gemeinde Medow

Herrn Willi Borchardt, Nerdin am 02.04. zum 78. Geburtstag
Frau Irmgard Höpfner, Thurow am 02.04. zum 87. Geburtstag
Frau Ruth Paulat am 06.04. zum 83. Geburtstag
Frau Helga Jahnke, Thurow am 09.04. zum 73. Geburtstag
Herrn Peter Kosanke am 09.04. zum 75. Geburtstag
Frau Waltraud Boy, Nerdin am 14.04. zum 73. Geburtstag
Herrn Heinz Schäfer, Thurow am 14.04. zum 79. Geburtstag
Frau Brigitte Kosanke, Nerdin am 15.04. zum 76. Geburtstag
Herrn Harry Pietsch, am 18.04. zum 80. Geburtstag
Wussentin

Gemeinde Neetzow

Frau Marlies Theuerkauf, am 11.04. zum 60. Geburtstag
Kagenow
Herrn Horst Tietz, Steinmocker am 15.04. zum 77. Geburtstag
Herrn Werner Wendland, am 15.04. zum 81. Geburtstag
Kagenow
Herrn Arno Herrmann, am 17.04. zum 65. Geburtstag
Steinmocker
Herrn Bruno Loof am 20.04. zum 77. Geburtstag
Frau Brigitte Juhnke am 22.04. zum 80. Geburtstag
Frau Edelgard Diwischek am 24.04. zum 76. Geburtstag
Herrn Peter Wienholz am 25.04. zum 60. Geburtstag

Gemeinde Neu Kosenow
Herrn Hans-Joachim Lembke am 02.04. zum 71. Geburtstag
Frau Anna Lorenz,  am 03.04. zum 80. Geburtstag
Alt Kosenow
Herrn Reinhard Voß am 04.04. zum 60. Geburtstag
Herrn Siegfried Krasemann am 10.04. zum 73. Geburtstag
Frau Anneliese Wendt am 12.04. zum 75. Geburtstag
Herrn Hans-Ulrich Abel am 16.04. zum 65. Geburtstag
Herrn Günter Brieler, Dargibell am 18.04. zum 73. Geburtstag

Gemeinde Neuenkirchen
Frau Ursula Ruhnke am 05.04. zum 78. Geburtstag
Frau Elfriede Teßmer am 07.04. zum 83. Geburtstag
Frau Gerda Karpus am 12.04. zum 73. Geburtstag
Frau Marga Fenske am 22.04. zum 75. Geburtstag
Frau Gerda Wolff am 22.04. zum 80. Geburtstag
Frau Erika Geißler,  am 23.04. zum 75. Geburtstag
Müggenburg

Gemeinde Postlow
Herrn Wolfgang Thieme, am 17.04. zum 73. Geburtstag
Tramstow
Herrn Günter Becker, Görke am 25.04. zum 78. Geburtstag
Frau Christel Scholz, Görke am 29.04. zum 74. Geburtstag

Gemeinde Rossin
Herrn Frank-Lothar Hauff am 20.04. zum 60. Geburtstag

Gemeinde Sarnow
Frau Irene Lieckfeldt am 04.04. zum 76. Geburtstag
Herrn Jürgen Martens am 11.04. zum 70. Geburtstag
Frau Sieglinde Reincke, am 13.04. zum 76. Geburtstag
Wusseken
Herrn Joachim Jolitz am 28.04. zum 75. Geburtstag

Gemeinde Spantekow
Frau Ingeborg Drengwitz, am 01.04. zum 71. Geburtstag
Drewelow
Herrn Dietrich Freitag am 01.04. zum 72. Geburtstag
Herrn Harald Pacholke, am 01.04. zum 75. Geburtstag
Japenzin
Frau Gertrud Rosemann am 02.04. zum 78. Geburtstag
Frau Ruth Biedenweg am 05.04. zum 74. Geburtstag
Frau Trudchen Wahl,  am 06.04. zum 75. Geburtstag
Japenzin
Herrn Peter Quast am 09.04. zum 70. Geburtstag
Frau Renate Buchwald am 10.04. zum 65. Geburtstag
Herrn Karlheinz Melle am 11.04. zum 78. Geburtstag
Frau Renate Zenk am 11.04. zum 60. Geburtstag
Herrn Kurt Haacker,  am 13.04. zum 76. Geburtstag
Drewelow
Frau Inge Rubenow am 19.04. zum 72. Geburtstag
Frau Anne-Marie Fuchs am 21.04. zum 71. Geburtstag
Frau Regine Hennig am 24.04. zum 77. Geburtstag
Herrn Horst Schmidt am 27.04. zum 73. Geburtstag
Herrn Friedhelm Wendlandt am 27.04. zum 75. Geburtstag
Herrn Arnold Nachtigall, am 28.04. zum 75. Geburtstag
Japenzin
Frau Margit Hartmann am 30.04. zum 70. Geburtstag
Herrn Joachim Wahl,  am 30.04. zum 75. Geburtstag
Japenzin
Frau Gertrud Grubert, am 10.04. zum 86. Geburtstag
OT Dennin
Herrn Hans Priemer,  am 11.04. zum 86. Geburtstag
OT Dennin
Frau Ursula Hellwig, am 22.04. zum 75. Geburtstag
OT Dennin
Frau Christel Mussehl, am 15.04. zum 81. Geburtstag
OT Rebelow

Gemeinde Stolpe
Frau Helga Zeisset am 11.04. zum 70. Geburtstag
Herrn Peter Köpnick am 15.04. zum 70. Geburtstag
Herrn Klaus Wagner,  am 15.04. zum 77. Geburtstag
Dersewitz
Frau Margrit Krüger am 16.04. zum 60. Geburtstag
Frau Lisa Hoppe am 19.04. zum 77. Geburtstag
Frau Margarete Marquardt, am 26.04. zum 76. Geburtstag
Dersewitz
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Die Liepener Rasselbande

Wir,	die	Liepener	Rasselbande,	möchten	uns	auf	diesem	Wege	
bei	all	denjenigen	bedanken,	die	uns	so	tatkräftig	unterstützt	ha-
ben	durch	die	Zeitungs-	und	Schrottsammelaktion	und	die	Unter-
stützung	bei	der	Organisation	und	Durchführung	der	Flohmärkte	
(nächster	Termin:	06.04.2013	im	Gemeindehaus	Liepen	von	9:00	-	
12:00	Uhr).
Danke	an	alle	Eltern,	Freunde,	Verwandte,	Bekannte	und	Nach-
barn.
Durch	eure	Mithilfe	ist	es	uns	gelungen,	die	Tagesstätte	wieder	
einmal	kindgerechter	und	motorisch	fördernd	zu	gestalten.

BSV 95 Krusenfelde
Der BSV 95 Krusenfelde informiert

Hallenfußballturnier für Alte Herren und Freizeitmannschaften 
am 17.02.2013 in der Kriener Sporthalle.	Ausrichter	war	der	
BSV	95	Krusenfelde.
1.	Platz	SG	Karlsburg/Züssow	AH,	2.	Platz	SC	Old	Boys	Bandelin,	
3.	Platz	BSV	95	Krusenfelde	I,	4.	Platz	BSV	95	Krusenfelde	II,		
5.	PIatz	Japenziber	SV,	6.	Platz	SV	Ducherow	AH.
Für	den	BSV	95	I	spielten	Robert	Breitsprecher,	Andre	Gladrow	(2	
Tore),	Volkmar	Säger,	Bernd	Janz,	Andre	Kuhr	(1	Tor),	Christian	
Klank,	Daniel	Haselmann	(4	Tore).
Für	den	BSV	95	II	spielten:	Karl-Heinz	Grote,	Martin	Schmidt	(1	
Tor),	Andre	Manske,	Michael	Kuhlmann	(2	Tore),	Tobi	Furth,	Raiko	
Wagner,	Andreas	Grote	(1	Tor),	Christian	Fehrmann	(2	Tore).

Hallenfußballturnier der C/D-Juniorinnen vom Pelsiner SV am 
23.02.13 im Anklamer Volkshaus
1.	Platz	RSV	08	Demmin/Stavenhagen,	2.	Platz	Pelsiner	SV	I,		
3.	Platz	ESV	Lok	Neustrelitz	I,	4.	Platz	ESV	Lok	Neustrelitz	II,	5.	
Platz	BSV	95	Krusenfelde,	6.	Platz	Pelsiner	SV	II.
Für	den	BSV	95	spielten:	Pia	Rienow	(3	Tore),	Melanie	Budack,	
Anna-Lena	Engel	(2	Tore),	Sarah	Beckmann,	Vanessa	Stehr,	
Anja	Erdmann,	Annalena	Deenen,	Michelle	Kretschmer,	Janine	
Hasselmann.

Hallenfußballtunier der Frauen vorn Pelsiner SV am 24.02.13 
im Anklamer Volkshaus
1.	Platz	Pelsiner	SV	I,	2.	Platz	ESV	Lok	Neustrelitz,	3.	Platz	Pelsiner	
SV	II,	4.	Platz	BSV	95	Krusenfelde,	5.	Platz	SV	Brunn.
Für	den	BSV	95	spielten:	Kristin	Desens,	Anne	Schwanz,	Anja	
Schulz,	Anna-Maria	Pohlmann	(1	Tor),	Madlen	Lewerenz	(1	Tor),	
Susanne	Deenen,	Lisa	Pooch,	Beate	Pritzkow

Hallenfußballturnier der C/D-Juniorinnen am 02.03.13 in  
Neustrelitz
1.	Platz	SG	Demmin/RSV	08,	2.	Platz	SSV	Einheit	Perleberg,		
3.	Platz	Pelsiner	SV,	4.	Platz	ESV	Lok	Neustrelitz,	5.	Platz	1.	FC	
Neubrandenburg	04,	6.	Platz	Greifswalder	SV	04,	7.	Platz	HSV	
Friedersdorf/Gussow,	8.	Platz	BSV	95	Krusenfelde
Für	den	BSV	95	Krusenfelde:	Pia	Rienow	(1	Tor),	Melanie	Budack,	
Sarah	Beckmann,	Annalena	Engel,	Anna-Lena	Deenen,	Anja	Erd-
men,	Janine	Hasselmann
R. Lembke

SV Blau-Weiß 49 Krien e. V.
Information SV Blau-Weiß 49 Krien e. V.

Sektion Fußball
Sonnabend 16.02.13
Vorbereitungsspiel gegen LSV Neetzow
In	einem	Vorbereitungsspiel	gegen	den	LSV	Neetzow	unterlag	
die Kriener	Mannschaft	in	Neetzow	mit	1:3,	(Halbzeit	0:1)	Toren.	
Torschützen	Danilo	Hanka	23´,	Tom	Awißus	50,	Andre	Kuhr	76´und	
Rene Breitsprecher	82´.
Es	wurden	folgende	Spieler	eingesetzt:
Sandro	Zimmermann;	Eric	Burmeister;	Marko	Westphal;	Marco	
Daugs;	Christian	Müller;	Thomas	Freimark;	Martin	Korinth;	Andre	
Wienholz;	Ralf	Carls;	Christian	Rauchmann;	Stefan	Schmidt;	Rene	
Johne;	Rene	Breitsprecher;	Daniel	Ulrich;	Denny	Idler;	Martin	Witt	
und	Daniel	Schumacher.	

Sonnabend, 09.03.13
Punktspiel KL Nord gegen FC Insel Usedom II
Im	Punktspiel	gegen	den	FC	Insel	Usedom	II	unterlag	die	Kriener	
Mannschaft	in	Bansin	mit	1:3	Toren,	(Halbzeit	1:1)
Kriener	Torschütze:	Ron Luchterhand	13´.
Folgende	Spieler	kamen	zum	Einsatz:
Sandro	Zimmermann;	Eric	Burmeister;	Marko	Westphal;	Marco	
Daugs;	Thomas	Freimark	(G),	Martin	Korinth;	Ron	Luchterhand;	
Rene	Johne	(ab	58´Daniel	Hasselmann);	Daniel	Ulrich;	Denny	Idler	
(G)	und	Martin	Witt	(ab	72´Volkmar	Säger	ab	84´Daniel	Schumacher).

Termine März/April 2013
Sonnabend, 23.03.13 
14:00	Uhr		 Sportplatz	Kröslin	
	 Punktspiel	17.ST	KL	Nord	gegen	SV	Kröslin	1950
Sonnabend, 06.04.13 
14:00	Uhr		 Sportplatz	Krien	
	 Punktspiel	18.ST	KL	Nord	gegen	SV	Ostseebad	

Ückeritz
Sonnabend, 13.04.13 
16:00	Uhr		 Stadion	Wolgast
	 Punktspiel	19.ST	KL	Nord	gegen	FC	Rot-Weiß	Wol-

gast	II
Sonnabend, 20.04.13 
14:00	Uhr		 Sportplatz	Krien	
	 Punktspiel	20.ST	KL	Nord	gegen	SV	Fortuna	90	

Neuenkirchen	
Sonnabend, 27.04.13 
14:00	Uhr		 Sportplatz	Dersekow	 Punktspiel	21.ST	KL	Nord	

gegen	Dersekower	SV

Sektion Fußball SG Krien/Spantekow E-Junioren
Hallenturnier der SV Fortuna 90 Neuenkirchen
Die	E-Jun.	SG Krien/Spantekow	nahmen	24.02.2013	am	Turnier	
des	SV	Fortuna	90	Neuenkirchen	in	HGW	teil	und	belegten	am	
Ende	Platz	2.
Spiele		 -	 FC	Pommern	Greifswald		 0:1
		 -		 SV	Fortuna	90	Neuenkirchen		 1:1
	 	 Tor:	Marvin Gladrow
		 -		 FSV	Kemnitz		 2:0
	 	 Tore:	Jan Patrick Bruhns,	Marvin Gladrow
		 -		 SG	Traktor	Groß	Kiesow	 4:0
	 	 Tore:	Jan-Patrick Bruhns	2,	Leonardo Walter	2	
	 -		 Triebseer	SV		 2:0
	 	 Tore:	Jan- Patrick Bruhns	2

Unter	der	Betreuung	von	Denny	Peter/Tobias	Springer	kamen	
folgende	Spieler	zum	Einsatz:
Tim	Merklinghaus;	Phil	Stegemann;	Jan-Patrick	Bruhns;	Maximilian	
Säger;	Marvin	Gladrow;	Ben-Ole	Roepke;	Leonardo	Walter;	Lukas	
Fischer	und	Kim	Fitzner
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Termine April 2013
Sonnabend, 06.04.13 
09:00 Uhr  Volksstadion Greifswald 
 Punktspiel KK Staffel I gegen FC Pommern Greifs-

wald
Sonnabend, 13.04.13 
09:30 Uhr  Sportplatz Krien  Punktspiel KK Staffel I gegen SV 

Loitzer Eintracht
Sonnabend, 27.04.13 
09:30 Uhr  Sportplatz Krien 
 Punktspiel KK Staffel I gegen FSV Blau-Weiß Greifswald

SektionTischtennis 
Bezirksklasse Staffel 6 
Sonntag, 24.02.13
HSG Uni Greifswald - SV Blau-Weiß Krien
Das Punktspiel gegen die HSG Uni Greifswald gewann die Kriener 
Mannschaft in Greifswald mit 10:3.
Robert Breitsprecher/Jürgen Rehfeld und Frank Bull/Gernot Braun 
siegten in ihren Doppelspielen. 

Robert Breitsprecher  3,5 Punkte
Frank Bull  2,5 Punkte
Jürgen Rehfeld 1,5 Punkte
Gernot Braun  2,5 Punkte

Dieter Hannemann

Volkssolidarität  
Greifswald- Ostvorpommern e. V.

Begegnungsstätte für psychisch kranke Menschen
17389 Anklam, Heilige-Geist-Str. 2
Telefon: 03971 2905490

Veranstaltungsplan April 2013

Dienstag, 02.04.2013
15:00 - 17:00 Uhr Spielenachmittag
 Wir verbringen den Nachmittag bei Brett- und 

Kartenspielen
Donnerstag, 04.04.2013
15:00 - 18:00 Uhr Kochstudio
 Heute kochen wir ein Überraschungsessen 

und lassen uns es dann munden
 Anmeldung bitte bis 03.04.13
Donnerstag, 11.04.2013
12:00 - 19:15 Uhr Ausflug nach Stralsund (Spaziergang, 

Einkauf, Museumsbesuch)
 12:20 Uhr Treffen am Bahnhof Anklam
 12:51 Uhr Abfahrt aus Anklam
 13:47 Uhr Ankunft in Stralsund
 18:23 Uhr Abfahrt aus Stralsund
 19:09 Uhr Ankunft in Anklam
 Wir fahren mit Mecklenburg-Vorpommern-

Ticket
 Für jeden ca. 8,00 - 10,00 € (kommt auf die 

Teilnehmerzahl an)
 Anmeldung bis Montag 08.04.2013
Dienstag, 16.04.2013
15:00 - 18:00 Uhr Englisch for you
 Der Englischkurs geht weiter
Donnerstag, 18.04.2013
15:00 - 18:00 Uhr Entspannung
 Nach Jacobsen
Dienstag, 23.04.2013
15:00 - 18:00 Uhr Kegelnachmittag
 Die Teilnehmer treffen sich um 15:00 Uhr an 

der TGA, sodass wir mit dem Kleinbus zur 
Kegelbahn am Gneveziner Damm fahren 
können.

 Anmeldung bitte bis 22.04 2013
Donnerstag, 25.04.2013
15:00 - 18:00 Uhr Kreatives Gestalten
 Es werden kleine Exponate angefertigt, die 

man zu einem kleinen Preis erwerben kann

Dienstag, 30.04.2013
15:00 - 18:00 Uhr Buchlesung
 Frau Bölter stellt wieder ein interessantes 

Buch vor

Bitte beachten sie die zum Teil veränderten Öffnungszeiten!

Volkssolidarität  
Greifswald-Ostvorpommern e. V.

Begegnungsstätte  
der Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e. V. 

Veranstaltungsplan April 2013

Adresse: Leipziger Allee 4 - 5, 17389 Anklam  
Telefon:  03971 259203

Datum Wochentag Uhrzeit Veranstaltung
__________________________________________________
01.04.2013 Montag 14:00 Uhr Gymnastik für unsere 

Gesundheit und Wür-
felspiele

02.04.2013 Dienstag 14:00 Uhr Torte des Monats
  17:30 Uhr Weigth-Watchers „Wir 

sagen unseren Pfun-
den den Kampf an“

03.04.2013 Mittwoch 09:00 - 
  11:00 Uhr Rückenschule
  10:00 Uhr Sprechstunde Senio-

renbeirat (Stadt)
  14:00 Uhr Kräuterkunde mit Infor-

mation zur Heilmedizin
04.04.2013 Donnerstag 10:00 Uhr Probe, Singergruppe
  14:00 Uhr Gemeinsames singen
05.04.2013 Freitag 14:00 Uhr Bingonachmittag
08.04.2013  Montag 14:00 Uhr Gymnastik für unsere 

Gesundheit und Wür-
felspiele

09.04.2013 Dienstag 14:00 Uhr Wahlversammlung OG 
7, 8, 9

  17:30 Uhr Weigth-Watchers „Wir 
sagen unseren Pfun-
den den Kampf an“

10.04.2013 Mittwoch 09:00 Uhr Rückenschule
  14:00 Uhr Waffelessen mit heißen 

Kirschen und Eis
11.04.2013 Donnerstag 14:00 Uhr Kartoffelpuffer essen 

wie bei Muddern
12.04.2013 Freitag 14:00 Uhr Plauderstunde und 

Handarbeit
13.04.2013 Samstag 08:00 -
  19:00 Uhr Familienfeier
15.04.2013 Montag 14:00 Uhr Gymnastik für unsere 

Gesundheit und Spiele
16.04.2013 Dienstag  13:00 Uhr Wir tauschen Koch -und 

Backrezepte aus
  17:30 Uhr Weigth-Watchers „Wir 

sagen unseren Pfun-
den den Kampf an“

17.04.2013 Mittwoch 09:00 Uhr Rückenschule
  14:00 Uhr Wahlveranstaltung OG 

6a
18.04.2013 Donnerstag 10:00 Uhr Probe- Singegruppe
  14:00 Uhr Frühlingsfest „Seni-

orenresidenz“
19.04.2013 Freitag 09:00 - Tagung 
  12:00 Uhr Betreuungsbehörde
  14:00 Uhr Eisvariationen
22.04.2013 Montag 14:00 Uhr Gymnastik für unsere 

Gesundheit und Spiele
23.04.2013 Dienstag 14:00 Uhr Selbst gebackene Pizza 

mit Verkostung
  17:30 Uhr Weigth-Watchers „Wir 

sagen unseren Pfun-
den den Kampf an“

24.04.2013 Mittwoch 09:00 Uhr Rückenschule
  14:00 Uhr Bowlingnachmittag mit 

kleinen Preisen
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25.04.2013	 Donnerstag	 14:00	Uhr	 Kripo-Informationen	
und	Tipps	mit	Fragen	
und	Diskussionen

26.04.2013	 Freitag	 07:00	Uhr	 Frühstücksbrunch
29.04.2013	 Montag	 14:00	Uhr	 Gymnastik	 für	unsere	

Gesundheit	und	Wür-
felspiele

30.04.2013	 Dienstag	 13:30	Uhr	 Apothekervortrag

Änderungen vorbehalten!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Klub Team!

Termine 2013

25.05.2013 
Kirchenkino	-	Die	Heiden	von	Kummerow	-	anschließend	Cham-
pions	League	Finale	in	Ossips	Scheune
01.06.2013 
Kindertag
14.09.2013 
Erntefest
26.10.2013 
Mühlenabend	
„Werkstatt	für	Musik“	für	Instrument	und	Chor
23.11.2013 
Heimatabend	-	„Wie	war	das	damals?“
15.12.2013 
Weihnachtssingen	in	der	Mühle

Weitere	Informationen	unter	www.dorfclub-luebs.de	und	im	Amtsblatt

Kirchengemeinde Ducherow
Kirchennachrichten für die Kirchengemeinde Ducherow

Der	diesjährige	Gottesdienst	zum	Weltgebetstag,	dem	1.	März,	
wurde	in	Frankreich	vorbereitet.	An	diesem	Freitag	feierten	wir	
nachmittags	den	Gottesdienst	im	Pfarrhaus	von	Ducherow,	nach-
dem	wir	gemeinsam	Kaffee	getrunken	hatten.	Zuvor	waren	wir	im	
Februar	mit	Hilfe	von	Bildern	bereits	in	unser	Nachbarland	gereist,	
um	einiges	von	diesem	Land	zu	sehen	und	zu	hören.	
Auch	bei	unserem	Kindernachmittag	am	08.	März	sprachen	wir	über	
Frankreich	und	backten	und	aßen	die	Kinder	gemeinsam	Crepes,	
bevor	noch	eine	kleine	Überraschung	für	die	Mütter	anlässlich	des	
Frauentages	gebastelt	wurde.	

Regelmäßigen Veranstaltungen:
für Kinder:
Christenlehre:
Die	Christenlehre	wird	im	Rahmen	der	Vollen	Halbtags-,	bzw.	der	
Ganztags-Schule,	in der Schule Ducherow	angeboten:	*	jeden	
Mittwoch,	 von	11:55	-	12:40	Uhr:	1.	-	2.	Klasse
	 von	12:45	-	13:30	Uhr:	3.	-	4.	Klasse
*	jeden	Donnerstag,		 von	13:55	-	14:40	Uhr:	5.	-	6.	Klasse 

Und	hier	unsere	weiteren	Termine	für	alle	Kinder	ab	Klasse	1	und	
ihre	Eltern:
Gemeinsame monatliche Kindernachmittage, jeweils ab 14:00 Uhr 
im Pfarrhaus von Ducherow:
> von Dienstag, 26.03.,14:00 - Mittwoch, 27.03.16:00 Uhr: 
2	Kindertage	mit	Übernachtung	im	Pfarrhaus

Familiengottesdienst, um 10:00 Uhr, in der Kirche Ducherow 
> am 31.03., Ostersonntag:	zum Osterfest

Die nächsten Konfirmandenkurse 
für die Schüler der 7. und 8. Klasse, 
die	zu	Pfingsten	2013	
gemeinsam konfirmiert	werden,	finden	statt:	
•	 am Freitag, dem 12.04.2013	in	Mönkebude 
 	jeweils	von	17:00	-	20:00	Uhr
•	 am Sonntag, dem	28.04.2013	um	10:00	Uhr	VORSTEL-

LUNGS-GOTTESDIENST	der	Konfirmanden	in	der	Kirche	
von	Mönkebude	

•	  von Mittwoch - Sonntag, dem 01. - 05.05.2013:
  gemeinsame	Fahrt	zum	KIRCHENTAG	IN	HAMBURG
•	 Pfingst-Sonntag, dem 19.05.2013	um	10:00	Uhr	in	Ducherow:	

KONFIRMATIONS-GOTTESDIENST

Frauen- und Seniorenkreise:
*  jeden zweiten Donnerstag, 
 ab 14:00 Uhr > im Pfarrhaus von Ducherow
*  jeden letzten Mittwoch des Monats, 
 ab 14:00 Uhr > im Kagendorfer Gemeindezentrum 

Gemeinsam	trinken	wir	gemütlich	Kaffee,	singen	miteinander	und	
unterhalten	uns	über	ein	biblisches	oder	aktuelles	Thema.	Jederzeit	
freuen	wir	uns,	wenn	jemand	bei	uns	vorbeischaut	oder	neu	zu	
uns	hinzu	kommt!

Gesprächskreis:
*  jeden Montag, ab 19:00 Uhr > im Pfarrhaus von Ducherow
Wir	lesen	gemeinsam	einen	Bibelabschnitt	und	kommen	darüber	
miteinander	ins	Gespräch.	
Interessenten	sind	bei	uns	immer	herzlich	willkommen!

Gottesdienste in der Kirchengemeinde Ducherow März/April 2013
(Die	genauen	Termine	oder	Änderungen	sind	jeweils	den	Schau-
kästen	im	Ort	zu	entnehmen!)
(Änderungen	vorbehalten!)
24.03. Palmsonntag
10:00	Uhr		 in	Ducherow,	Pfarrhaus
28.03. Gründonnerstag
14:00	Uhr		 in	Rossin,	Bauerstube	
	 mit Abendmahl
15:30	Uhr		 im	Kirchsaal von Bethanien, 
 Ducherow	mit Abendmahl
29.03. Karfreitag	
8:30	Uhr		 in	Rathebur,	Kirche	mit Abendmahl
8:30	Uhr		 in	Auerose,	Kirche	mit Abendmahl
10:00	Uhr		 in	Ducherow,	Kirche	mit Abendmahl
10:00	Uhr		 in	Kagendorf,	Gemeinderaum	mit Abendmahl	
14:00	Uhr		 in	Schmuggerow,	Kirche	mit Abendmahl
14:00	Uhr		 in	Bugewitz,	Kirche	mit Abendmahl
31.03. Ostersonntag
10:00	Uhr	 Familiengottesdienst in	Ducherow,	Kirche
01.04. Ostermontag
10:00	Uhr		 im	 Kirchsaal von Bethanien, Ducherow mit 

Abendmahl
07.04. Quasimodogeniti 
10:00	Uhr	 Konfirmations-Jubiläum: in	Ducherow,	Kirche	

mit Abendmahl	
14.04. Misericordias Domini
8:45	Uhr		 in	Rathebur,	Kirche	
10:00	Uhr	 in	Ducherow,	Kirche	
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21.04. Jubilate
8:45 Uhr  in Auerose, Kirche
10:00 Uhr  in Ducherow, Kirche
14:00 Uhr  in Busow, Kirche
28.04. Kantate
10:00 Uhr  Kein GD in Ducherow! 
 Aber: Herzliche Einladung zur Vorstellung der 

Konfirmanden in der Kirche von Mönkebude! 
14:00 Uhr  in Schmuggerow, Kirche 

Gottesdienst zum Konfirmations-Jubiläum:
Auch in diesem Jahr soll wieder am 1. Sonntag nach Ostern, 
in unserer Kirchengemeinde ein festlicher Abendmahlsgottes-
dienst zum Konfirmationsjubiläum gefeiert werden.
Dazu laden wir wie in den Vorjahren alle diejenigen ein, deren Kon-
firmation in diesem Jahr 50, 60 Jahre oder gar 70 Jahre zurückliegt, 
um mit ihnen die „goldene“ Konfirmation, die „diamantene“, 
oder sogar die „gnadene“ Konfirmation zu feiern.
Wir begehen das Konfirmationsjubiläum am 07. April 2013, 
um 10:00 Uhr in der Kirche von Ducherow 

Am Abend davor treffen sich die Jubilare wieder zu einem gemein-
samen Wiedersehen, am 06.04.2013 um 19:00 Uhr im Pfarrhaus. 

Anmeldungen zu diesem Jubiläum der Konfirmanden aus den 
Jahrgängen 1963, 1953 und 1943, die in unseren Dörfern oder 
in einem anderen Ort konfirmiert wurden und vielleicht noch kei-
ne persönliche Einladung erhalten haben, können noch bis zum  
25. März im ev. Pfarramt von Ducherow erfolgen!

Im Mittelpunkt der diesjährigen Bibelwoche 2013 standen Ab-
schnitte aus dem Markusevangelium.

Unter dem 5. Thema lasen wir einen zentralen Abschnitt des Mar-
kusevangeliums: Kapitel 8,27-9,1, der über den Auftrag und Weg 
von Jesus Christus spricht. 
Jesus fragt seine Jünger, für wen sie ihn halten. Das ist eine Frage, 
zu der sich seine Zeitgenossen bereits sehr unterschiedliche Ge-
danken machten und die jeder bis hin zu uns heute für sich ganz 
persönlich beantworten muss. Wer ist dieser Jesus Christus, auch 
im Vergleich zu anderen großen religiösen Persönlichkeiten? Hat 
er für mich und mein Leben eine Bedeutung?
Er war mehr als ein kluger und frommer Mann, mehr als ein Pro-
phet, das war schon den ersten Jüngern und dem Verfasser des 
Markusevangelium deutlich geworden! Denn in einzigartiger Weise 
begegnet uns in diesem Menschen der unbegreifliche und große 
Gott! Dieser, der das ganze für uns nicht zu überschauende Fir-
mament in seiner Hand hält, aber auch jeden einzelnen Menschen 
gewollt hat und werden ließ. In dem Mann Jesus von Nazareth 
kommt ER uns Menschen „be-greifbar“ nahe und zeigt uns seine 
Zuwendung! Gottes Bevollmächtigung spürten und erfuhren die 
Menschen damals in der Gegenwart Jesu Christi, denn seine Macht 
gegenüber Krankheiten und Schuld und seine alles umfassenden 
Worte von der Liebe und Nähe Gottes berührten und veränderten 
sie. So hofften sie, er wäre der lange erwartete Messias, der das 
Volk wieder politisch frei und stark machen würde. Doch sein Wir-
ken im Auftrag Gottes war viel umfassender als wir Menschen es 
jemals erwarten könnten. Er wusste es: Sein Weg würde dabei 
durch das Leiden und Sterben führen. Selbst seine Jünger konnten 
das zunächst nicht verstehen und für wahr halten. 
Jesus Christus verkörpert die Liebe und Hingabe des allmächtigen 
Gottes zu uns Menschen, doch sie stößt in dieser Welt bis auf 
heute auf Ablehnung und Hass. 
Dennoch zeigt sich am Ostermorgen in der Auferstehung Jesu 
Christi, dass Gott an seiner Zuwendung zu uns Menschen festhält: 
Durch Jesus Christus gibt es für uns den Zugang zu dem Leben, 
das vor Gott und in Ewigkeit Bestand hat und seinen Maßstäben 
entsprechen wird. Denn Jesus Christus schlägt mit seinem Tod am 
Kreuz eine Versöhnungsbrücke zwischen Gott und uns Menschen: 
er nimmt auf sich, was uns von Gott trennt.
Jesus Christus lädt wie die ersten Jünger auch uns ein, weit über 
unsere menschliche Sichtweise hinaus auf die göttliche Perspek-
tive unseres Leben zu hören und zu vertrauen. Auch wir sollen 
heute noch seine Vollmacht und Gegenwart in unserem Leben 
erfahren! Deshalb ruft er auch uns in seine Nachfolge, mit allen 
Konsequenzen, die dies im alltäglichen und ewigen Leben nach 
sich ziehen wird: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach!....Denn was hülfe 
es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme 
an seiner Seele Schaden?“

Herzlich grüßt Sie 

Ihre Pastorin Barbara Süptitz

Kontakte: Ev. Kirchengemeinde Ducherow
Pastorin B. Süptitz: im ev. Pfarramt Ducherow
Hauptstr. 76, 17398 Ducherow, Tel.: 039726 20403 Fax: 20408, 
E-Mail: ducherow1@pek.de
Sprechstunde im Pfarrhaus von Ducherow: i. d. R., außer in den 
Ferien, jeden Dienstag, sowie jeden Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr
Seelsorgebezirk: Ducherow, Busow, Charlottenhof, Löwitz, Mari-
enthal, Rathebur, Rossin, Schmuggerow, Sophienhof 
Konto der Ev. Kirchengemeinde Ducherow:
Kto-Nr. 431000662, Sparkasse Vorpommern, BLZ 15050500

Vorsteher Pfarrer M. Wilhelm: im Ev. Diakoniewerkes Bethanien 
Ducherow - Einrichtung des Johanniterordens -
Hauptstr. 58, 17398 Ducherow, Tel.: 039726 88-0 
E-Mail: ducherow2@pek.de
Seelsorgebezirk: Auerose, Alt und Neu Kosenow, Dargibell, Dia-
koniewerk Bethanien in Ducherow, Bugewitz, Heidberg, Kalkstein, 
Kagendorf, Lucienhof, Rosenhagen

               

Kirchengemeinde Liepen & Medow & Stolpe
Gottesdienste März/April

23. März - Samstag
17:00 Uhr in Wussentin, Gemeinderaum
24. März 
9:00 Uhr in Medow, Gemeinderaum - Kirchstraße 11
25. März - Montag
14:00 Uhr in Neetzow, bei Fam. H. Zeisler - Neubau, Dorfstr. 20 

(An den Gärten)
26. März - Dienstag
17:00 Uhr in Preetzen, Kapelle - Passionsandacht mit Heiligem 

Abendmahl
27. März - Mittwoch
17:00 Uhr in Tramstow, Kirche - Passionsandacht mit heiligem 

Abendmahl
18:00 Uhr in Nerdin, Kirche - Passionsandacht mit heiligem 

Abendmahl
28. März 
17:00 Uhr in Medow, Kirche - Passionsandacht mit heiligem 

Abendmahl
18:00 Uhr in Görke, Kirche - Passionsandacht mit heiligem 

Abendmahl
29. März 
9:00 Uhr in Stolpe, Kirche - mit heiligem Abendmahl
10:00 Uhr in Liepen, Kirche - mit heiligem Abendmahl
31. März 
10:00 Uhr in Liepen, Kirche
 Gottesdienst für 

die ganze Kirch-
gemeinde 

7. April - Quasimodogeniti
9:00 Uhr in Tramstow, Kir-

che 
10:00 Uhr in Nerdin, Kirche 
14. April - Miserikordias Do-

mini 
10:00 Uhr  in Görke, Kirche 

- Konfirmandenprüfung
20. April - Samstag
17:00 Uhr in Wussentin, Gemeinderaum
21. April - Jubilate
9:00 Uhr in Stolpe, Kirche 
10:00 Uhr in Liepen, Kirche 

Nutzen Sie die Möglichkeit, Gottes-
dienste in allen Orten der Kirchen-
gemeinde mitzufeiern, neue Entde-
ckungen sind möglich!

Terminänderungen sind manchmal 
nicht zu vermeiden. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Aus-
hänge!
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Kirchenchöre

montags um 19:00 Uhr	im Pfarrhaus Liepen	mit	der	Kantorin,	
Frau	Zwerg.	

mittwochs um 19:30 Uhr im Gebäude der Firma Medow- Bau	
mit	dem	Chorleiter,	Herrn	Wurch.	

Konfirmandenunterricht

Termine März 2013
18.	März	 Wir	treffen	uns	(je	nachdem,	
	 wie	der	
8.	April	 Bus	hier	ist)	im	Pfarrhaus.

Gemeindenachmittage im April 

Dienstag, 9. April um 14:30 Uhr im Pfarrhaus Liepen
Donnerstag, 11. April um 14:30 Uhr im Gemeinderaum Stolpe

Kinderkirchennachmittag

Freitag, den 22. März - Liepen, Pfarrhaus 
14:00 - 16:00 Uhr
Dieses	Angebot	richtet	sich	an	alle	Kinder	vom	Vorschulalter	bis	
zur	Klasse	6.	Gemeinsam	wollen	wir	Geschichten	aus	der	Bibel	
hören,	malen,	singen	und	basteln.	Bei	den	kleineren	Kindern	sind	
die	Eltern	oder	Großeltern	herzlich	eingeladen,	mit	dabei	zu	sein.

Kirchengemeinderats- und Beiratssitzung im März

Donnerstag, den 21. März - 19:00 Uhr Liepen, Pfarrhaus
Bitte	versuchen	Sie	alle,	an	der	Sitzung	teilzunehmen	(oder	sich	
rechtzeitig	-	2	Tage	vorher-	abzumelden).	

In eigener Sache:
Vom	15.	April	bis	5.	Mai	ist	das	Pfarramt	nicht	besetzt.	Die	Amts-
vertretung	haben	vom	15.	-	30.	April	Pastor	Ph.	Staack,	Spantekow	
(039727	20369)	und	vom	1.	-	5.	Mai	Pastorin	P.	Huse,	Anklam	
(03971	833064).	Während	dieser	Zeit	ist	auch	am	Montag	keine	
Sprechstunde.

Bürozeiten im Pfarramt: 
Montag:		 09:00	-	12:00	Uhr
	 18:00	-	20:00	Uhr	
	 (vorwiegend	für	Berufstätige!)
Kontakt: 
Evangelisches Pfarramt Liepen 
Dorfstraße	42,	17391	Liepen
Tel./FAX	039721	52214
Mail:	Kirchengemeinde.Liepen@t-online.de	oder	liepen@pek.de

Kirchgeld, Spenden und Friedhofssachkosten
Das	Gemeindekirchgeld,welches	zu	100	%	hier	in	der	Kirchge-
meinde	verbleibt	und	die	Friedhofssachkosten	können	Sie	während	
der	Bürozeiten	im	Pfarramt	bar	begleichen	oder	auf	die	jeweiligen	
Kirchenkonten	unter	Angabe der Grabstelle und des Friedhofes	
auf	folgende	Konten	einzahlen:

für den Bereich Liepen (Friedhöfe:	Kagenow,	Neetzow,	Liepen,	
Preetzen,	Dersewitz)
Evangelische	Kirchengemeinde	Liepen
Kt.Nr.:	430002262
BLZ:	15050500

für den Bereich Medow (Friedhöfe:	Grüttow,	Stolpe,	Wussentin,	
Medow,	Tramstow,	Nerdin,	Postlow,	Görke)
Evangelische	Kirchengemeinde	Medow
Kt.Nr.:	430005148
BLZ:	15050500

Nach der Haushaltsabrechnung der 13 Friedhöfe  
für das Jahr 2012 ergab sich folgendes Resümee: 

1.	 zahlen	insgesamt	nur	ca.	50%	aller	Grabstellenpächter	die	
jährlichen	Friedhofssachkosten	regelmäßig

	 wurde	auf	dem	Friedhof	Preetzen	die	Wasserleitung	mutwillig	
durch	Vandalismus	zerstört

	 war	der	Wasserverbrauch	auf	dem	Friedhof	Neetzow	4	mal	so	
hoch	wie	in	den	Vorjahren

	 wurden	auf	vielen	Friedhöfen	kleine	und	größere	Steine	von	
Grabstellen	in	die	Rasenfläche	geharkt

	 erfolgte	auf	fast	allen	Friedhöfen	keine	ordentliche	Trennung	
des	Mülls

	 wurden	große	Äste	auf	etlichen	Friedhöfen	mit	in	den	Kompost	
geworfen

Wir	könnten	diese	Aufzählung	noch	weiter	führen,	wollen	es	aber	
an	dieser	Stelle	belassen.	Uns	als	KGR	geht	es	um	die	Suche	
nach	Möglichkeiten,	wie	unsere	Friedhöfe	weiter	als	Orte	der	Ruhe	
und	des	Gedenkens	an	die	Verstorbenen	erhalten	bleiben	können	
und	trotzdem	kostendeckend	zu	bewirtschaften	sind.	Für	einige	
Friedhöfe	ist	es	uns	gelungen,	dass	örtliche	Unternehmer	den	Müll	
entsorgen	-	das	ist	aber	nur	eine	lokale	und	momentan	mögliche	
Lösung,	für	die	wir	als	KGR	dankbar	sind.	Leider	reicht	das	nicht	
aus	und	es	entbindet	uns	alle	nicht	von	der	Aufgabe,	weiter	ge-
meinsam	daran	zu	arbeiten.	
Bitte	helfen	Sie	mit,	Adressen	derjenigen	zu	finden,	die	Grabstellen	
gepachtet	haben,	für	die	keine	Gebühr	bezahlt	wird.	
Zur	Verdeutlichung:	Die	jährlichen	Friedhofssachkosten	und	auch	
die	Nachzahlung	der	Grabpacht	für	ausgelegene	Grabstellen		
(nach	30	bzw.	25	Jahren)	ist	eine	Bringepflicht!
Alle größeren Veränderungen an Grabstellen (Grabsteinbefe-
stigung, Einebnung, etc.) sind im Pfarramt anzuzeigen. Letzte-
res ist, wen es vorzeitig erfolgen soll, genehmigungspflichtig!
Der	KGR	ist	sich	darüber	im	Klaren,	dass	sich	unsere	bisherige	
Friedhofskultur	aufgrund	gesellschaftlicher	und	privater	Verände-
rungen	auf	Dauer	nicht	erhalten	lässt.
Trotzdem	sind	und	bleiben	Friedhöfe	Orte	des	Gedenkens	an	
Menschen,	die	unser	Leben	in	den	verschiedenen	Dörfern	in	der	
einer	oder	anderen	Weise	geprägt	haben	und	sollen	eine	entspre-
chende	Würdigkeit	ausstrahlen.

Vorschau
Goldene und diamantene Konfirmation 
In	diesem	Jahr	möchte	die	Kirchengemeinde	im	September	wie-
der	zum	Jubiläum	der	goldenen	bzw.	diamantenen	Konfirmation	
einladen.	Einige	Adressen	der	Konfirmationsjahrgänge	1962/1963	
(goldene	Konfirmation)	und	1952/1953	(diamantene	Konfirmation)	
haben	wir	schon	herausgefunden.	Leider	gelingt	es	uns	nicht	bei	
allen,	weil	wir	entweder	nicht	wissen,	welchen	Namen	die	Mädchen	
von	damals	heute	haben	oder	wo	die	ehemaligen	Konfirmanden	
hingezogen	sind.	Falls	Sie	zu	diesen	Konfirmationsjahrgängen	
gehören,	noch	keine	Einladung	bekommen	haben	und	teilnehmen	
möchten,	melden	Sie	sich	bitte.	Genauso	herzlich	sind	alle	einge-
laden,	die	in	den	entsprechenden	Jahren	in	einer	anderen	Kirche	
eingesegnet	wurden	und	heute	in	unserem	Kirchengemeindegebiet	
wohnen.	Bitte	sagen	Sie	dann	im	Pfarramt	Bescheid.
Immer	wieder	erreicht	uns	die	Aussage:	Ich	gehöre	zwar	in	diese	
Jahrgänge,	bin	aber	nicht	mehr	Kirchenmitglied!	Für	Ihren	Kirchen-
austritt	wird	es	Gründe	gegeben	haben,	die	wir	als	Kirchengemein-
derat	nicht	zu	beurteilen	haben.	Sie	sind	uns	trotzdem	Willkommen.	
Es	ist	eine	der	größten	Chancen,	die	Jesus	Christus	uns	für	unser	
Leben	eröffnet:	ein	Neubeginn,	das	Überdenken	getroffener	Ent-
scheidungen	-	und	manchmal	auch	eine	überraschende	Wendung.
Goldene und diamantene Konfirmation Liepen: 8. September, 
14:00 Uhr
Goldene und diamantene Konfirmation Medow: 15. Septem-
ber, 14:00 Uhr

Rückschau
Bibelwoche 2013 - 4. - 7. März
Die	Bibelwoche	2013	stand	unter	dem	Thema:	„Das	offene	Ge-
heimnis“.	
An	4	Abenden	sind	wir	diesem	Geheimnis	anhand	von	Texten	aus	
dem	Markusevangelium	thematisch	nachgegangen	und	hatten	
Pastoren	aus	anderen	Kirchengemeinden	eingeladen.	
Gefreut	haben	wir	uns	über	die	große	Beteiligung	aus	mehreren	
Dörfern	des	Kirchgemeindegebietes.	Diejenigen,	die	sich	auf	den	
Weg	gemacht	hatten,	haben	sehr	unterschiedliche	Abende	erleben	
können.	Ich	empfinde	es	als	Bereicherung,	dass	ich	mir	die	Zeit	
nehmen	kann,	einen	Bibeltext	noch	einmal	neu	zu	hinterfragen,	
mich	mit	der	Sichtweise	anderer	auseinanderzusetzen	und	mitei-
nander	ins	Gespräch	zu	kommen.	

Für	heute	grüße	ich	Sie	herzlich	und	wünsche	Ihnen	eine	geseg-
nete	Zeit	

Ihre F. Reek-Winkler, 
Pastorin
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Kirchengemeindeverband Krien
Kirchennachrichten April 2013

Monatsspruch für April: 
Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so 
lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet 
und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid 
reichlich dankbar.
 Kolosser 2,6-7 
Gottesdienste
24. März 2013, Palmsonntag 
10:30 Uhr  Neuendorf
28. März 2013, Gründonnerstag
18:00 Uhr  Steinmocker
29. März 2013, Karfreitag
09:00 Uhr  Wegezin
09:00 Uhr  Iven
10:30 Uhr  Blesewitz
10:30 Uhr  Gramzow
14:00 Uhr  Krien
14:00 Uhr  Neuendorf B

31. März 2013, Ostersonntag
07:00 Uhr  Iven
10:30 Uhr  Krien
 Familiengottesdienst mit anschließendem Ostereier 

suchen auf dem Pfarrgelände
01. April 2013, Ostermontag
10:30 Uhr  Gramzow
07. April 2013, Qasimodogeniti 
10:30 Uhr  Blesewitz
14. April 2013, Miserikordias Domini
09:00 Uhr  Iven
10:30 Uhr  Krien Konfirmandenvorstellung
21. April 2013, Jubilate 
09:00 Uhr  Wegezin 
10:30 Uhr  Neuendorf
Mittwoch, 24. April 2013, 
19:30 Uhr Kirche Blesewitz 
 Lobpreisgottesdienst mit Frans Schadee
28. April 2013, Kantate
09:00 Uhr  Iven
10:30 Uhr  Krien

1. - 5. Mai 2013 Ev. Kirchentag in Hamburg

5. Mai 2013, Rogate
18:00 Uhr  Blesewitz
19. Mai 2013 Pfingstfest
14:00 Uhr  Krien Konfirmation
20. Mai 2013 Pfingstmontag
10:30 Uhr  Gramzow
26. Mai 2013 Trinitatis 
09:00 Uhr  Wegezin 
10:30 Uhr  Blesewitz
14:00 Uhr  Neuendorf

Familiengottesdienst zum Osterfest
Am Ostersonntag, 31. März um 10:30 Uhr 
wollen wir in der Kirche Krien mit dem Chor, Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen einen fröhlichen Gottesdienst für die ganze 
Familie feiern.
Im Anschluss Ostereiersuchen, Osterwiesenkaffee & Osterbrot 
im Pfarrgarten.
(Wir danken unserer Konfirmandengruppe für die tatkräftige Un-
terstützung des Osterhäschens.)

Kathrin Schulz

Konfirmandenunterricht
Der Konfirmandenunterricht findet in der Schulzeit freitags 
um 15:30 Uhr im Pfarrhaus Krien statt.
Konfirmiert werden in diesem Jahr:
Becker, Lea
Bruhns, John-Philipp
Fischer, Johannes
Janz, Mara 
Klein, Thorge
Liebenow, Julia
Rüdiger, Elisa
Schulz, Rebecca
Ulrich, Moritz

Gemeindenachmittage 
Gramzow  Mittwoch, den 20.03.13 um 14:30 Uhr
Wegezin Donnerstag, den 21.03.13 um 14:30 Uhr
Krien  Mittwoch, den 03.04.13  um 14:30 Uhr
Iven  Mittwoch, den 10.04.13  um 14:30 Uhr
Wegezin Donnerstag, den 11.04.13 um 14:30 Uhr
Neuendorf B Donnerstag, den 18.04.13 um 14:30 Uhr
Gramzow  Mittwoch, den 24.04.13 um 14:30 Uhr

Bibelgesprächskreis Blesewitz
Dienstag, den 19.03.13  19:00 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Mittwoch, den 20.03.13  19:30 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Dienstag, den 02.04.13  19:00 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Mittwoch, den 03.04.13  19:30 Uhr Pfarrhaus Blesewitz
Dienstag, den 30.04.13  19:00 Uhr Pfarrhaus Blesewitz

Kinderkirchentag 
Es geht wieder los! Wir freuen uns auf euch!
Am Sonnabend, 13.4. wollen wir mit euch den 1. 
Kinderkirchentag, nach längerer Pause, feiern. 
Wir laden herzlich ein:

9:30 - 12:30 Uhr  „Wunderkinder“
 Vorschulkinder bis Klasse 3
 (mit Mittagessen & Eis)

13:00 - 16:30  „Bibelentdecker“
 Klasse 4 bis Klasse 6
 (mit Kuchenessen & Eis)
 Bringt auch gern alle eure Freunde und
 ein paar warme Socken/Hausschuhe mit.
 Kathrin Schulz und das Team vom 
 Kinderkirchentag

Kinder- Sommer-Freizeit des Kirchengemeindeverbundes Krien
SONNE, SAND, WIND und MEER in Nonnevitz (Nordküste 
Rügens)
SINGEN; BADEN; SPIELEN, BAUEN, LACHEN, ESSEN, 
KOCHEN ...

Zeit:  Sonnabend, 29. Juni bis Mittwoch, 3. Juli (2. Feri-
enwoche)

Kosten:  40 Euro pro Kind/Geschwister je 30 Euro
Unterkunft:  Tippi-Zelte direkt am Ostseestrand (100 m)
Teilnehmer:  alle Kinder ab Ende der 1. Klasse bis Ende der 

6. Klasse

Eine Elternversammlung mit allen genauen Informationen erfolgt 
dann Anfang Juni.
Unsere Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen verge-
ben. Bitte melden Sie daher bei Interesse, Ihre Kinder rechtzeitig an. 
Ich freue mich auf Ihre Kinder!

Kathrin Schulz 
Anmeldungen und Rückfragen bitte ab 20.03.2013 gern unter 
039727 22872 oder kschulz@hiqsoft.com

Kirchgeld und Friedhofsgebühr 2013 
Spenden, Kirchgeld und Friedhofsgebühren können auf unser 
Konto: Ev. Kirchengemeinde Krien 
Konto-Nr.: 2201500, 
BLZ 15061638
bei der Volksbank Raiffeisenbank eG Greifswald
überweisen werden.
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Im Rückblick:
am	23.	Februar	waren	wir	zum	Frühstückstreffen	für	Frauen	in	
Trassenheide:

am	27.	Februar	feierten	wir	gemeinsam	mit	der	Kirchengemeinde	
Jarmen/Tutow	in	der	Kirche	in	Tutow	den	Weltgebetstagsgottes-
dienst:

Gottesdienst	am	20.	Januar	in	der	Winterkirche	in	Neuendorf	B	
mit	dem	wunderschönen	Kirchenfenster,	was	leider	sanierungs-
bedürftig	ist,	wozu	die	Kirchengemeinde	auch	bei	eventuellen	
Fördermitteln	noch	auf	Spenden	angewiesen	ist.	
Außerdem	besitzt	die	Neuendorfer	Kirche	noch	einen	sehr	schö-
nen	Altar

Vorschau:
Verbundsausschußsitzung:
Mittwoch,	den	24.	April	2013	19:00	Uhr	im	Gemeinderaum	Krien	
wollen	wir	die	nächste	Verbundsausschusssitzung	des	Kirchenge-
meindeverbands	Krien	durchführen,	bitte	haltet	Euch	den	Termin	
dafür	frei.
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 Goldene/diamantene Konfirmation in Iven:
Sonntag, den 22. September

Ich grüße Sie mit dem Bibelvers für das Osterfest:
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle. 
Offenbarung 1,18
und wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest.

Irmgard Breitsprecher

Liebe Gemeinde
Der Evangelist Markus erzählt von der Salbung Jesu in Betanien. 
Er schreibt das Kapitel über Jesu Leiden und Verherrlichung. Präg-
nant, kurz, wohl sehr nahe an dem, was damals geschah. Kaum 
Ausschmückung, wenige Motive. Sein 14. Kapitel beginnt er mit 
dem Todesbeschluss des Hohen Rates. In den Versen 3 bis 9 
befindet sich Jesus im Hause Simons des Aussätzigen.
Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen 
und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unver-
fälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und 
goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen 
untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte 
dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen kön-
nen und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus 
aber sprach: Lasst sie in Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie hat ein 
gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, 
und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr 
nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib 
im voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: 
Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch 
das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.
Markus sagt nur: einige wurden unwillig, ja man hätte das Öl ver-
kaufen sollen - 300 Silbergroschen. Eine allgemeine Reaktion, 
Aufschrei gegen Verschwendung. Markus betont Jesu Nähe zu 
den Leidenden und Kranken und in dem Zeugnis dieser Frau sagt 
er wird der Leidensweg Jesu erinnert werden. Überall, wo das 
Evangelium verkündigt wird da wird man auch das sagen zu ihrem 
Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Ich höre oft, wie schwierig es 
geworden ist vom Evangelium so verheißungsvoll zu predigen. 
Es heißt ja seit über 200 Jahren, die Zeiten sind vorbei: nach 
dem ewigen Heil fragt keiner mehr. Doch unterscheiden wir uns 
wirklich in dieser Frage und Antwort von den Generationen vor 
uns. Zumindest half die Antwort früher den Menschen, ihr Leben 
auch im Diesseits zu bestehen. Heute hingegen blicken Menschen 
vornehmlich auf das irdische Leben und beschäftigen sich bestän-
dig damit, wie sie es am besten genießen und einrichten können. 
Man könnte meinen, der Materialismus habe gesiegt. Aber diese 
Einstellung ist nur eine Schutzhaut. Freilich, manche sind in ihrem 
Unglauben so beschränkt, aber das vergeht.
Die Glaubenden erfahren Antworten im Angesicht von Leider-
fahrung und Tod und lernen darin standzuhalten. Diese Richtung 
unserer Gedanken kann stimmen, wenn wir mit Jesus die Frage 
nach dem Ewigen Leben mit dem Hinweis auf den Nächsten be-
antworten. Denn im Glauben wird der Vorwurf - kostbares Öl zu 
verschwenden - abgewehrt. Glaube und Liebe lassen sich nicht 
aufsparen, auch nicht als Reserve für die Armenfürsorge oder was 
für andere Ziele auch immer. Vielmehr brauchen wir heute Zeichen, 
womit egoistische und geizige Haltungen durchbrochen werden. 
Alle, die am Tisch sitzen und gegen die Verschwendung dieser 
Frau aufschreien, sie werden später beim Abendmahl dabeisein. 
Sie werden Brot und Wein als Gaben empfangen und Jesus enthält 
nichts vor, dass sie etwas aufsparen müssten. Nach Jesu Passi-
on und Kreuzestod, da als es eigentlich zu spät zu sein scheint, 
gehen wiederum die Frauen zum Grab hinaus, um einem Toten 
einzubalsamieren. Das heißt, sie gehen hier daran, in ihrer Trauer 
die getötete Hoffnung zu mumifizieren, um wenigstens die Hülle 
ihrer Hoffnung zu erhalten. Aber erst später wird deutlich und klar: 
der Gekreuzigte ist schon der Gesalbte. Als Auferstandener trägt 
er die Stigmata, die Zeichen seiner Verwundung. Doch die ihm 
begegnen erkennen ihn nicht, erst als er sie mit Namen nennt, 
oder als er mit ihnen das Brot teilt. Im Nachhinein erfahren wir, 
was das Leben ist, im Rückblick und da sollte es nicht möglich 
sein, glaubend nach vorn zu sehen?

Mit österlichen Grüßen 

Ihr Pastor Bernhard Hecker

Pfarrsprengel Spantekow-Boldekow-Wusseken
Kirchenbote für den Pfarrsprengel  
Spantekow-Boldekow-Wusseken

Gottesdienste für die Monate März/April 2013 

(Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie die örtlichen Aus-
hänge!)

Judika, 17. März
9:00 Uhr in Wusseken, Gemeinderaum
10:15 Uhr in Spantekow, Kirche 
Palmsonntag, 24. März
9:00 Uhr in Rebelow, Winterkirche (AM)
10:15 Uhr in Neuenkirchen, Winterkirche (AM)
14:00 Uhr in Sarnow, Kirche mit Taufe

Gründonnerstag, 28. März
18:00 Uhr in Dennin, Gemeinderaum (AM)
Karfreitag, 29. März
9:00 Uhr in Boldekow, Kirche (AM)
9:00 Uhr in Japenzin, Kirche (AM)
10:15 Uhr in Wusseken, Kirche (AM)
10:15 Uhr in Spantekow, Kirche (AM)
Ostersonntag, 31. März
10:15 Uhr in Wusseken, Kirche mit Taufe
14:00 Uhr Familiengottesdienst in Spantekow, Kirche 

Ostern ist das wichtigste Fest im Kirchenjahr. Es beginnt in der 
Nacht vor dem Ostersonntag. Das Licht, die Sonne oder das Feuer 
sind Zeichen für Ostern. Sie deuten die Auferweckung Jesu an. Er 
ist gestorben, aber Gott hat ihn zu neuem Leben erweckt. Daran 
denken die Christen, wenn sie Ostern feiern. 
Quasimodogeniti, 7. April
9:00 Uhr in Drewelow, Kirche (AM)
10:15 Uhr in Putzar, Kirche (AM)
Misericordias Domini, 14. April
9:00 Uhr in Wusseken, Kirche 
10:15 Uhr in Spantekow, Kirche 
Jubilate, 21. April
9:00 Uhr in Rebelow, Kirche 
10:15 Uhr in Neuenkirchen, Kirche 
Freitag, 26. April
19:00 Uhr in Spantekow, Kirche 
 GoFish-Gottesdienst für alle 
Kantate, 28. April
9:00 Uhr in Wusseken, Kirche 
10:15 Uhr in Spantekow, Kirche 

AM - mit Abendmahl

Regelmäßige Veranstaltungen im Pfarr- und Gemein-
dehaus Spantekow

Chor: donnerstags um 19:00 Uhr mit unserer Chorleiterin Frau 
Uhle. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Schauen 
Sie doch mal vorbei! 

Christenlehre
Alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse sind zu einem 
christlichen Kindernachmittag eingeladen. In diesem Schuljahr 
findet er alle 14 Tage im Pfarr- und Gemeindehaus Spantekow 
statt. Die nächsten Termine sind:
Dienstag, 19. März 2013 und der Dienstag, 9. April 2013.
Die Kinder werden um 13:30 Uhr von der Spantekower als auch von 
der Evangelischen Schule Anklam abgeholt und dann in Spantekow 
wieder zu den Schulbussen gebracht. Die Christenlehre geht von 
13:45 Uhr bis 15:15 Uhr.

Konfirmandenunterricht & Junge Gemeinde
Zum Konfirmandenunterricht laden wir alle Jugendlichen wie 
immer sehr herzlich ein. Die kommenden Termine sind am 
18. März und am 8. April von 15.30 bis 
17:00 Uhr. 
Herzlich eingeladen seid Ihr zur Oster-
nacht in der Anklamer Kreuzkirche am 30. 
März ab 19:00 Uhr. Der GoFish-Gottes-
dienst in Spantekow ist am Freitag, dem 
26. April, um 19:00 Uhr. 
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Rückblick

Christenlehre

Welche	Traditionen	und	Bräuche	gibt	es	rund	um	das	Osterfest?	
Was	berichtet	die	Bibel	über	den	Leidensweg	Jesu	und	seine	Auf-
erstehung?	-	Diesen	Fragen	gehen	die	Christenlehrekinder	an	ihren	
Nachmittagen	momentan	nach.	So	haben	wir	am	Dienstag,	dem	
5.	März,	das	Osterfeuer	einmal	vorgezogen.	Die	Kinder	haben	im	
Rahmen	der	Christenlehre	ein	kleines	Kästchen	gebastelt,	in	dem	
für	jeden	Tag	der	Fasten-	bzw.	Passionszeit	eine	kleine	Aufgabe	
drin	ist.	So	z.	B.:	Heute	verzichte	ich	auf	den	Fernseher!	oder:	Heute	
räume	ich	freiwillig	mein	Zimmer	auf!	-	Fastenzeit	bedeutet	nicht	
nur	Verzicht,	sondern	sie	kann	auch	eine	Zeit	sein,	in	der	man	sich	
für	einen	Menschen	oder	eine	Sache	in	besonderer	Weise	da	ist.

Friedhofspflege

Nachdem	in	Schwerinsburg,	Putzar	und	Japenzin	umfangreiche	
Baumpflegemaßnahmen	erfolgten,	galt	es	nun	die	Friedhöfe	von	
den	vielem	Holz	zu	befreien.	Mehrere	Arbeitseinsätze	erfolgten	
ehrenamtlich	und	mit	professioneller	Hilfe,	sodass	die	Friedhöfe	
nun	wieder	ein	Stück	weit	sicherer	geworden	sind.
Vielen	Dank	all	denen,	die	gekommen	sind,	die	geharkt,	gesägt	
und	gesammelt	haben!!	Und	vielen	Dank	den	Betrieben,	die	die	
notwendige	Technik	zur	Verfügung	gestellt	haben.
Wie	sie	der	Presse	sicherlich	entnehmen	konnten,	werden	Unter-
haltung	und	Pflege	der	Friedhöfe	zu	einem	immer	größeren	Pro-
blem.	Wir	sind	als	Kirchengemeinden	seit	Jahren	darum	bemüht,	
die	Friedhöfe	in	einem	würdigen	Zustand	zu	erhalten.	Mittelfristig	
werden	die	Kirchengemeinden	diese	kommunale	Pflichtaufgabe	
jedoch	nicht	allein	bewältigen	können.

Bibelwoche
Viele	Gemeindeglieder	schauen	dankbar	auf	die	vergangenen	
Tage	zurück.	5	Abende	in	Spantekow	und	Wusseken,	die	gefüllt	
waren	mit	vielen,	lebenswichtigen	Gedanken.	Im	Mittelpunkt	stand	
das	Markusevangelium	aus	dem	Neuen	Testament.	Über	120	
Besucher	sind	der	Einladung	gefolgt	und	sind	nach	Spantekow	
bzw.	nach	Wusseken	gekommen.

Ausblick

Gottesdienste in der Passionszeit
Lassen	Sie	sich	zu	unseren	Gottesdiensten	in	dieser	Zeit	einladen.	
An	fast	allen	Orten	des	Pfarrsprengels	wird	in	den	Sonntagsgottes-
diensten	das	heilige	Abendmahl	gefeiert	(siehe	Gottesdienstplan	
oben).	-	Es	ist	gut,	im	Jahreslauf	einmal	inne	zu	halten	und	Kraft	
zu	schöpfen!

Jubelkonfirmation
Am	3.	Sonntag	nach	Trinitatis,	dem	16.	Juni,	lädt	die	Kirchenge-
meinde	Boldekow-Wusseken	zu	einem	Gottesdienst	ein,	in	dem	
zahlreiche	Gemeindeglieder	des	einst	empfangenen	Segens	in	
der	Konfirmation	gedenken	können.	Da	einige	ehemals	in	beiden	
Gemeindebereichen	Konfirmierte	mittlerweile	woanders	leben,	
brauchen	wir	Ihre	Unterstützung!	Machen	Sie	sich	gegenseitig	
auf	diesen	Tag	aufmerksam,	damit	wir	eine	große	Runde	werden.

Konzerte im Sommer
Auf	zwei	Konzerte	in	unserem	Gemeindebereich	möchten	wir	
heute	schon	hinweisen:	Am	130	Juni	findet	am	späteren	Nach-
mittag	in	der	Boldekower	Kirche,	anläßlich	der	700-Jahr-Feier	der	
Ersterwähnung	Boldekows,	ein	Konzert	des	Neubrandenburger	
Kammerchores	statt.	

Schon	einige	Tage	darauf	dürfen	wir	den	Kammerchor	aus	der	
Gislaved/Schweden	in	Spantekow	begrüßen.	Sie	kommen	am	
Freitag,	dem	7.	Juni	am	Abend	zu	uns.	Genaueres	wird	in	den	
nächsten	Ausgaben	des	Amtsblattes	erscheinen.

Schauen Sie doch mal ins Internet: www.nordkirche.de
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Kirchgeld und Friedhofssachkosten für 2013
Das Kirchgeld und die Friedhofssachkosten können Sie dienstags 
und donnerstags von 9:30 bis 12:00 Uhr im Pfarramt Spante-
kow bar begleichen oder für die jeweiligen Gemeindebereiche auf 
folgende Konten einzahlen:

für den Bereich Spantekow
Kirchengemeinde Spantekow,
Deutsche Bank Anklam (BLZ 13070024) 
Kto-Nr.: 4316600

für den Bereich Boldekow-Wusseken
Kirchengemeinde Boldekow,
Sparkasse Vorpommern (BLZ 15050500),
Kto-Nr.: 431000999

Kontakt: 
Evangelisches Pfarramt Spantekow 
Burgstraße 13, 17392 Spantekow
Tel.: 039737 20369, Fax: 039727 20401
Mail: spantekow@pek.de

Ich grüße Sie mit den Worten der Monatslosung für den Monat März 
aus dem Lukasevangelium im Namen der Kirchengemeinderäte 
Boldekow-Wusseken und Spantekow sehr herzlich: Gott ist nicht 
ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn ihm leben 
sie alle. (Lk 20,38)

Ihr Pfarrer Philipp Staak, Spantekow

Einladung  
zur Genossenschaftsversammlung  
der Jagdgenossenschaft Medow
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Medow lädt alle Jagdge-
nossen (Eigentümer bejagbarer Flächen) zur Vollversammlung am
Freitag, dem 12. April 2013, 19:00 Uhr
in das Schützenhaus nach Wussentin ein.

Tagesordnung
1  Bericht des Vorsitzenden/Anfragen und Diskussion 
2 Bericht des Schatzmeisters/Anfragen und Diskussion
3.  Beschluss zur Verwendung der Jagdpacht 
4. Satzungsergänzung/Diskussion und Beschlussfassung 
5  Entlastung des Vorstandes
6.  Neuwahl des Jagdvorstandes
7.  Schlusswort

Im Anschluss wird ein Imbiss gereicht.

gez. Detlef Witt

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaften  
Krien und Krusenfelde

Zu der am Freitag, dem 03.05.2013 um 19:00 Uhr im Saal der 
„Parkklausel“ in Neetzow stattfindenden Versammlung der Jagd-
genossenschaften Krien und Krusenfelde laden wir hiermit alle 
Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen der Orte 
Krien, Krien-Horst, Albinshof, Wegezin, Stammersfelde, Krusen-
felde, Krusenkrien und Granzow nebst Partnerin/Partner recht 
herzlich ein.
Themen sind die Vorstandswahlen sowie die Jagdpachtvergabe.
Die Veranstaltung endet mit einem Essen und gemütlichen Bei-
sammensein.

Im Interesse der Vorbereitung bitten wir um telefonische Anmel-
dung unter 039723 20218 bis zum 25.04.2013.

Die Vorstände der Jagdgenossenschaften Krien und Kru-
senfelde

Veranstaltungskalender  
des Kulturhistorischen  
Vereins Burgruine Landskron-Janow e. V. 

Der „Kulturhistorische Verein Burgruine Landskron-Janow e. V.“ 
will das alte Gemäuer wieder mit Leben erfüllen.
Dazu berieten die Mitglieder am 3.2.2013 in Janow den Veranstal-
tungskalender für 2013.
Am 16. März 2013 soll die Burgruine mit einem großen Frühjahr-
sputz fit gemacht werden für die Saison. Wir hoffen dabei auf 
viele Helfer.
Am 30. Märrz 2013 wird mit einem Osterfeuer die Saison dann 
eingeläutet. Leckeres vom Grill und die ein oder andere Überra-
schung warten auf die Gäste.
Am 1. Mai 2013 findet in Janow der traditionelle Tag des Pferdes 
statt, an dem sich der Verein beteiligen wird.
Am 9. Mai 2013 beginnt ab 10:00 Uhr der Frühschoppen zu Christi 
Himmelfahrt.
Zum Kindertag am 1. Juni 2013 wird wieder ein Hexenfest auf den 
Gelände der Burgruine stattfinden. Diese beliebte Veranstaltung 
soll wieder ein fester Bestandteil im Terminkalender werden.
Im Herbst sind weitere Veranstaltungen unter anderem ein Win-
termarkt geplant.

Kulturhistorischer Verein Burgruine Landskron-Janow e. V.

Aus Boldekower Geschichte „700 Jahre“

Von der Boldekower Heide bis zum Landgrabental

Auf und an dieser Straße von Boldekow (im 18. Jahrhundert auch 
Boldekow geschrieben) entschieden sich alle politischen und 
militärischen Ereignisse zwischen Schweden und Preußen im  
17. und 18. Jahrhundert. 
Diese infrastrukturellen - wie wir heute sagen - Verhältnisse haben 
das Schicksal des Landes, wie auch Boldekow bestimmt. Fast alle 
diplomatischen Reisen und ebenso die Vor- und Rückmärsche 
jeweiliger Heere zwischen 1675 und 1807 berühren notwendiger-
weise das Dorf Boldekow mit seiner Umgebung. Wenn es einmal zu 
Flankenmärschen gekommen ist, dann lag Boldekow mindestens 
im militärischen Regierungs- oder im privaten Plünderungsbereich. 
Selbst der Siebenjährige Krieg lässt den Boldekower Raum nicht 
ausgespart. 
1759 ist das preußische Hauptquartier für längere Zeit in Schwerins-
burg untergebracht, selbst bei dem an sich bedeutenden Scharmüt-
zel (Gefecht) bei Kavelpaß. 1760, in dem der preußische Marschall 
G. Blücher von den preußischen Billinghusaren gefangen genom-
men wurde, ging das ganze Vorwerk Kavelpaß in Flammen auf. Das 
traf die Familie Schwerin hart, wenn nach Kriegen Landschaften 
verwüstet und Gebäude niedergemacht wurden. Das Jahr 1806 
brachte wieder ähnliches Elend. Blücher ist auf dem Rückmarsch 
vor den Franzosen in Friedland, Boldekow und Anklam und ange-
hende preußische Truppenteile gingen in Gefangenschaft. Bei all 
diesen Ereignissen wurde Boldekow in Mitleidenschaft gezogen. 
Wir müssen uns immer wieder verdeutlichen, dass es die jetzige 
Straßenführung der B 197 noch nicht gab. 
Eine Landkarte von 1835 und 1885 zeigt den Landstrich von der 
Boldekower-Heide bis zum zweithöchsten Berg unseres Kreises, 
den Kavelberg mit 47 m beim Vorwerk von Boldekow-Kavelpaß. 
Hier im Landgrabental zwischen Vorpommern und dem Herzog-
tum Mecklenburg-Strelitz befindet sich wie auch noch heute der 
Grenzgraben -Landgraben -, der bis zum Grafenwinkel unseres 
Kreises führt. Im Heimatbuch von 1935 vom Kreis Anklam wird 
‚über die alten Bauerngeschlechter im Kreise Anklam geschrieben, 
das sagt voraus, dass das Bauerntum der deutschen Zukunft sei, 
denn es ist die Lebensquelle unseres Volkes, denn Boldekow hat 
mit seinem Gut auch den größten Anteil von Bauern, nur einige 
sind zu nennen: J.-Ch. Heyden 1769; Brüser-Tabbert, W. 1780, 
Heidschmidt 1789, Grönow 1810.

Nächster Beitrag: Das Handwerk und Vorwerke von Boldekow 

Erhard Stelzig
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Erinnerung an Boldekow

Wie	war	doch	einst	in	Boldekow,	
die	Jugendzeit	so	schön	und	froh

Im	Dorf	gabs	Hühner,	Schweine,	Rinder,
die	Kid‘s,	die	hießen	damals	Kinder.	
Das	Bier	im	Konsum	war	noch	billig,	
die	Deern‘s	beim	Tanzen	waren	willig

Die	Sorgen	waren	auch	noch	kleiner,	
obwohl	ein	Handy	hatte	keiner	
und	einen	Gameboy	nicht	zu	eigen,
von	einem	Auto	ganz	zu	schweigen

Hingegen	Sport	und	Spaß	und	Spiel,	
die	gaben	uns	im	Leben	viel,	
auch	Arbeit	gab	es	und	wie	froh,	
wär‘n	viele,	wär‘s	noch	heute	so

Im	Konsum	abends	mit	Gesang,	
da	saßen	wir	bei	kühlem	Trank,	
wir	wollten	eine	bess‘re	Welt,	
doch	nicht	die	Gier	nach	Gut	und	Geld

Die	Zukunft	wollten	wir	gestalten	
und	hörten	auch	noch	auf	die	Alten.
So	hatten	wir,	bedenkt	man‘s	eben,	
kein	leichtes,	doch	ein	schönes	Leben

Aus	heut‘ger	Sicht	ist	nun	zu	sagen	
wenn	jetzt	uns	uns‘re	Kinder	fragen.
Wir	sind	sehr	stolz	auf	diese	Zeit,	
die	heute	schon	entfernt	recht	weit

Sie	war	die	Zeit	mit	Zukunftsblick	
an	die	wir	denken	heut	zurück,	
die	Zeit	des	Lernens	und	der	Träume,	
versetzte	uns	in	Weltenräume

Von Viktor Kurschus u. Klaus-Dieter Büstrin

Ein Seelenspruch hilft ohne Frage auch 
durch nicht so schöne Tage

Geld	ist	etwas,	das	nur	kurz	in	deiner	Tasche	haltmacht	-	auf	dem	
Weg	zum	Finanzamt.	(Anonym)	

Kein	Geld	ist	das	einzige,	was	reiche	Leute	nicht	haben.	(Anonym)

Die	Gesundheit	ist	ein	Zustand,	den	man	nur	durch	Krankheit	
schätzen	lernt.	(Georg	Christoph	Lichtenberg)

Die	Gesundheit	ist	die	Summe	aller	Krankheiten,	die	man	nicht	
hat.	(Gerhard	Uhlenbruck)

Ein	Gesunder	ist	ein	Mensch,	der	nicht	oder	noch	nicht	gründlich	
genug	untersucht	wurde.	(Der	Spiegel)

Glück	haben	ist,	zur	rechten	Zeit	am	rechten	Ort	zu	sein	und	eine	
Gelegenheit	wahrzunehmen.	(Anonym)

Wie	erklärt	man	das	Wort	Hängematte:	das	sind	viele	Löcher,	die	
mit	festen	Stricken	miteinander	verbunden	sind.	(nach	Aussage	
der	„Frankfurter	Rundschau“)

Heiden	sind	die	einzigen	Menschen,	die	es	nicht	nötig	haben,	sich	
Gedanken	über	Religion	und	Gott	zu	machen.	(Anonym)

Die	Hitparaden	sind	der	Beweis,	dass	man	auch	ohne	Stimme	
singen	kann	(anonym)

Märchen	sind	Geschichten,	in	denen	zum	Schluss	immer	das	Gute	
über	das	Böse	siegt.	Darum	heißen	sie	auch	Märchen.	(Alexander	
Moll)

Rentenalter	ist	der	Lebensabschnitt,	in	dem	nur	noch	Politiker	voll	
bezahlt	werden.	(Michael	Schiff)

Steuerzahler	sind	die	einzigen	Lebewesen,	denen	man	das	Fell	
mehrmals	über	die	Ohren	ziehen	kann.	(Anonym)

Das	gefährlichste	Alter	ist	die	Zeit	von	der	Geburt	bis	zum	Tod.	
(Georges	Elgozy)

In	keiner	Lebenslage	denkt	der	Mensch	so	sehr	ans	Vorwärtskom-
men	wie	vor	einem	Stoppschild.	(Theo	Lingen)

Reformen	kommen	immer	von	den	Benachteiligten.	Wer	vier	Asse	
in	der	Hand	hat,	verlangt	nicht,	dass	neu	gegeben	wird.	(Wilhelm	
Hennis)

Gewöhnliche	Bienen	verbreiten	Summen,	flotte	verbrauchen	Un-
summen.	(Ron	Kritzfeld)

Wer	in	Versuchung	ist,	sich	ernst	zu	nehmen,	der	braucht	bloß	
sein	Passfoto	anzuschauen.	(Georg	Thomalla)

Junggesellen	wissen,	dass	man	einer	Frau	nicht	zu	lange	den	
Hof	machen	darf,	weil	man	ihn	sonst	kehren	muss.	(Jack	London)

Unser	deutscher	Sommer	ist	nur	ein	grün	angestrichener	Winter.	
(Heinrich	Heine)

Je	weniger	Menschen	darüber	wissen,	wie	Würste	und	Gesetze	
gemacht	werden,	desto	besser	schlafen	sie	nachts.	(Otto	von	
Bismarck)

Wenn	ich	die	Folgen	meiner	Forschungen	geahnt	hätte,	wäre	ich	
Uhrmacher	geworden.	(Albert	Einstein)

Viele,	von	denen	man	glaubt,	sie	seien	verstorben,	sind	bloß	ver-
heiratet.	(Francoise	Sagan)

Ich	bin	der	Meinung,	dass	es	Ordnung	gibt,	die	wir	aber	nicht	ver-
stehen	-	diese	Ordnung	nennen	wir	Chaos.	(Konstantin	Wecker)

Was	ist	der	Mensch?	Im	Grunde	doch	nur	ein	missglückter	Com-
puter	mit	Stuhlgang	und	Blutkreislauf	(Steve	Henley)

Der	Mensch	ist	das	gefährlichste	Ungeziefer,	das	je	die	Erde	be-
völkert	hat.	(Friedensreich	Hundertwasser)

Wer	hat	heute	noch	Lust	zu	heiraten,	abgesehen	von	einigen	Prie-
stern.	(Wim	Soeter)

In	der	Ehe	pflegt	gewöhnlich	einer	der	Dumme	zu	sein.	Nur	
wenn	zwei	Dumme	heiraten	-	das	kann	mitunter	gutgehen.	(Kurt		
Tucholsky)

Rolf Bahler
17391	Neetzow

Grünschnittsammlung,  
keine Mitnahme von Grünschnitt in Säcken!

Demnächst	beginnen	im	ehemaligen	Kreis	Ostvorpommern	
wieder	die	Grünschnittsammlungen.	Die	genauen	Sammelorte	
und	Termine	finden	Sie	in	Ihrem	Abfallkalender	oder	im	Online-
Abfallkalender	unter	www.veo.karlsburg.de.
Mitgenommen	werden	Sträucher,	Baumschnitt	und	Busch	(aus-
genommen	Stubben	und	feste	Stämme).
Die	Grünabfälle	sind	am	Abfuhrtermin	gebündelt,	in	einer	Länge	
von	max.	1,50	m,	max.	20	kg/Bündel	schwer	und	von	Hand	
verladbar	bis	06:00	Uhr	am	befahrbaren	Straßenrand	bereit-
zustellen.
Ist der Grünschnitt in Säcken verpackt, wird dieser nicht 
mitgenommen!
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Schadstoffmobil 

In nächster Zeit fi ndet wieder die Schadstoffsammlung statt.
Als Schadstoffe (Sonderabfälle) werden alle Stoffe bezeichnet, die 
wegen ihrer umweltschädigenden Zusammensetzung nicht ohne 
besondere Behandlung entsorgt werden können. Diese gibt es 
nicht nur in Industrie- und Gewerbebetrieben, sondern sie fallen 
auch in jedem Haushalt an. Gelangen diese Gifte unkontrolliert in 
den Hausmüll, werden unüberlegt weggespült oder weggeworfen, 
können sie Boden, Wasser sowie Luft verunreinigen und lebende 
Organismen auf Dauer schädigen, indem sie angereichert in Le-
bensmittel, Trinkwasser oder Luft zurückkehren. 
Die Entsorgungstermine sind im Abfallkalender 2013 oder im On-
lineabfallkalender unter www.veo-karlsburg.de veröffentlicht.

Die Annahme von Schadstoffen erfolgt in haushaltsüblichen Men-
gen (maximal 20 kg bzw. 20 l) unentgeltlich.

Die Schadstoffe können nur in geschlossenen Behältern und 
möglichst in Originalverpackung abgegeben werden. Niemals 
Schadstoffe vermischen oder unbeaufsichtigt am Straßenrand 
stehen lassen. 

Angenommen werden: u. a. Spraydosen Autosprühlack, Körper-
pfl egemittel Lederspray, Lösungsmittel, Lösungsmittelverdünner, 
Frostschutzmittel, Kühlfl üssigkeit, Bremsfl üssigkeit, verunreinigte 
Altöle, Leinöl, Fleckenwasser, Reinigungsmittel, Petroleum, Holz-
schutzmittel, Altlacke, Altfarben, Druckfarbenreste, Spachtelmas-
sen, Uhu, PKW Batterien und Motorradbatterien, Taschenlampen-
batterien, Monozellen, Quecksilberbatterien Lithiumbatterien aus 
Filmkameras, Fotoapparaten, Pfl anzenschutzmittel, Schädlings-
bekämpfungsmittel, nicht verbrauchte oder überlagerte Altmedika-
mente, Gold- und Silberputzmittel, Fotochemikalien aus privaten 
Hobbylaboratorien z. B. Fixierbäder, Entwickler und Thermometer.

Schadstoffe aus Gewerbe, Schulen und 
sonstigen Einrichtungen werden nicht mitgenommen!

Heimat- und Bürgerzeitungen

Von Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-Farben ge-
mischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbe-
schaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. 
Diesbezügliche Beanstandungen verpfl ichten uns zu keiner Ersatzleistung.

Verantwortlich:
Amtlicher Teil: Amt Anklam-Land
Außeramtlicher Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.)
Anzeigenteil:  Jan Gohlke
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 Rebelower Damm 2, 17392 Spantekow, 
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Stadt Usedom
Waldbestattung im

Ruhe Forst/Stadt Usedom
- Urwüchsiger Mischwald -

Ein Ort voller Ruhe und Harmonie
Tel.: 038372/71099 Fax: 76704

0171/2778913
www.ruheforst-stadtusedom.de

www.familienanzeigen.wittich.de

Ihre Vorteile
bei der Online-Buchung:
4  verlängerte Annahmeschlüsse
4  wenn Sie Ihre Anzeige online buchen,

 nutzen Sie Ihre
 15 % Preisvorteil!
4  Schalten Sie jetzt Ihre Familienanzeige

 Ihre Privatanzeige mit AZweb

AZwebAZweb

JUGENWEIHE 
Glückwünsche ...

bei der Online-Buchung:bei der Online-Buchung:
verlängerte Annahmeschlüsse

bei der Online-Buchung:

15 % 
Preisvorteil bei

AZwebAZweb
gültig bis 22. April 2013

Bequem 

Familienanzeigen 
online …

gestalten und schalten

LW-SERVICE AUF EINEN KLICK: WWW.WITTICH.DE
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Tel. 035022/50324

Preisgünstige Fewo im Nationalpark Sächsische
Schweiz, Nähe Bastei, sep. Eingang, Terrasse,
Parkplatz; www.ferienhaus-hering-waltersdorf.de

Fewo Sächsische Schweiz

Geflügelverkauf Ehlert
Groß-Toitin 23 · 17126 Jarmen

Tel.: 0173/5901498
Wir behalten ständig für Sie bereit:
• Mulardenenten m/w, Flugenten m/w

• Pekingenten, Broiler • Gössel weiß und grau
• Junghennen legereif, versch. Farben

• Eintagsküken von Hühnern, Enten und Gänsen
• Stockenten, Perlhühner und Wachteln

• Futtermittel
Alle Preise auf Anfrage!
Öffnungszeiten: ganzjährig

Montag - Freitag 8.00 - 17.00 Uhr, Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
oder nach telefonischer Absprache

Wir suchen zuverlässige/n 

ZUSTELLER/IN 
für das Verteilgebiet Anklam Land 
Medow, Gramzow, Krusenfelde, Krusenkrien, Krien, Neu Krien, 
Krienhorst, Stammersfelde, Albinshof, Stolpe, Dersewitz, Wussen-
tin, Brenkendorf, Grüttow Neuhof, Hermannshof, Idasruh, Nerdin, 
Thurow, Wegezin, Kalerberg, Kiekut, Jägersruh
ab sofort.

Sie sind vierwöchentlich für uns tätig. 
Wir liefern die Zeitungen zu Ihnen nach 
Hause. Die Bezahlung erfolgt mo-
natlich. Der Zustellervertrag wird im 
Rahmen der Minijobs geregelt.

Wir suchen Schülerinnen und Schüler, 
Rentnerinnen und Rentner 
sowie Hausfrauen.

  D-17209 Sietow   
  Röbeler Str. 9
  Herr A. Grzibek
  Telefon: 039931 5 79 31
  Telefax: 039931 5 79 30
  E-Mail: ag@wittich-sietow.de

oder bei unserem Vertriebspartner
Eckbert Engler - Kleintransporte & Verteilservice
Willi-Bredel-Weg 6, 17248 Rechlin-Nord

Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes

Jahrgang 6 Mittwoch, den 20. Juni 2012 Nummer 06

mit den Gemeinden Bargischow, Blesewitz, Boldekow, Bugewitz, Butzow, Ducherow, Iven,
Krien, Krusenfelde, Liepen, Medow, Neetzow, Neu Kosenow, 

Neuenkirchen, Postlow, Rossin, Sarnow, Spantekow und Stolpe

Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes

Anklam-LandAnklam-Land

Kinder- und Jugendfeuerwehr Krien 

beim Amtsausscheid in Medow

Kinder- und Jugendfeuerwehr Ducherow 
beim Amtsausscheid in Medow

Kinder- und Jugendfeuerwehr Ducherow 

Foto: LW-Bildarchiv

Migräne-Übelkeit
Übelkeit und Erbrechen bei einem
Migräneanfall ist meist so unan-
genehm wie der Kopfschmerz
selbst. SEA-BAND Akupressur-
Band kann helfen, die Übelkeit 
zu lindern oder gar nicht erst ent-
stehen zu lassen. Klinisch getestet.
Ganz ohne Nebenwirkungen.

Auch bei Reiseübelkeit, 
Übelkeit in der Schwanger-
schaft und anderen Formen
der Übelkeit. 

Nur in Ihrer Apotheke. (PZN 4847259)
www.sea-band.com/de

- Anzeige -

Inh. Wenzel Herr
Am Flugplatz 1 · 17389 Anklam

Telefon 0 39 71/24 00 52

Diesel • Benzin • Heizöl

Heizölhandel Herr • Freie Tankstelle

Fröhliche Ostern
allen Kunden, Freunden und Bekannten

FAMILIENANZEIGEN 
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und 

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN: www.wittich.de
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Ein frohes
    Osterfest

Autohaus Gnisch GmbH Autohaus Gnisch GmbH
Dorfstraße 18, 17390 Ziethen Greifswalder Str. 1 
Tel.: 03971/245285, Fax: 03971/245283 17438 Wolgast
gnisch.gf@partner.skoda.de Tel.: (0 38 36) 23 72 54

Wir wünschen allen Kunden ein 
frohes Osterfest und allzeit 
gute Fahrt!
Das Team vom Autohaus Gnisch GmbH

Vorpommersche Baumschulen
GmbH & Co. KG

Baumschulstraße 21
OT Klein Zetelvitz/bei Loitz

17121 Sassen-Trantow
 Tel. (03 99 98) 1 06 27
und (03 99 98) 1 06 48

Telefax (03 99 98) 1 06 28
Internet:

www.vorpommersche-baumschulen.de

E-Mail:
info@vorpommersche-baumschulen.de

Obstbäume
Rosen

Laub- u. Nadelgehölze
Pflanzkartoffeln

Saatgut aus Quedlinburg
Alleebäume

Rhododendron
Blumenzwiebeln

Johannis- u. Stachelbeeren
Heidelbeeren

Edelwein
Heckenfichten
Gartenbonsai
Erden - Dünger

Pflanzenschutzmittel
Himbeeren

ab sofort
Mo. - Fr. 07.00 - 18.00 Uhr

Sa. 08.00 - 16.00 Uhr

erstklassige Qualität
günstiger Preis

fachliche Beratung

Wann fängt 
die Osterzeit an?
Die Osterzeit beginnt in der Nacht 
vom Karsamstag zum Ostersonntag 
und dauert bis zum Himmelfahrts-
tag. Am Ostersonntag wird die Auf-
erstehung von Jesus in festlichen 
Gottesdiensten gefeiert. Nach dem 
Neuen Testament fand sie am ers-
ten Tag der Woche nach dem Pas-
sahfest statt.  Ostersonntag wird je-
des Jahr an dem Sonntag gefeiert, 
der nach dem ersten Vollmond nach 
Frühlingsanfang liegt.
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Kroppach, 04. März 2013 – Im 
Rahmen einer Delegationsreise 
nach Ruanda besuchte der Stif-
tungsgründer Reiner Meutsch 
drei FLY & HELP-Bildungspro-
jekte und weihte zwei Schulen 
ein. In diesem Jahr werden in 
Ruanda sechs neue Schulen von 
FLY & HELP für 6.000 Schüler mit 
einem Fördervolumen von insge-
samt ca. 330.000 Euro gebaut. 
Reiner Meutsch nahm bei einer De-
legationsreise 16 Teilnehmer mit 
in das zentralafrikanische Land 
Ruanda, in dem heute ca. elf Milli-
onen Menschen leben. Viele dieser 
Einwohner haben keinen Zugang 
zum Bildungssystem. Die Aufga-
be der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP ist die Förderung von 
Bildung und Erziehung weltweit, 
damit den Kindern eine selbstbe-
stimmte Zukunft ermöglicht wird. 
Die Gruppe besuchte zunächst in 
der Nähe des ehemaligen Königs-
sitzes Nyanza im Sektor Busoro 
die von der Stiftung FLY & HELP 
finanzierte Primarschule Gitovu. 
Gerade im Süden des Landes ist 
der Bildungsnotstand sehr groß. 
Ein Steuerberater aus dem Wes-
terwald hatte anlässlich seines 
50. Geburtstages 30.000 Euro ge-
spendet, die für den Bau von sechs 

Klassenräumen, einer Sanitäran-
lage und einer Zisterne in Gitovu 
verwendet wurden. Er selbst war 
gemeinsam mit seiner Frau Teil 
der Reisegruppe und war über 
den herzlichen Empfang der 1.100 
Schüler zu Tränen gerührt. Direkt 
hinter dem Nebelwald Nyungwe 
liegt in sehr unwegsamem Gelände 
der Ort Gitambi im gleichnamigen 
Sektor. Für 50 Kilometer Fahrtstre-
cke benötigte die Delegationsgrup-
pe vier Stunden Fahrtzeit, und der 
letzte Kilometer zur Schule musste 
zu Fuß zurückgelegt werden. Hier 
wurde mit der Unterstützung der 
Kreishandwerkerschaft Rhein-
Westerwald eine Schule errichtet, 
die das Innungsvorstandsmitglied 
Jürgen Mertgen gemeinsam mit 
Reiner Meutsch, der Schulleitung, 
den Lehrern sowie den Dorfältes-
ten vor den Dorfbewohnern und 
612 Kindern feierlich einweihte. 
„Besonders berührend ist es da-
bei, in die strahlenden Augen der 
Kinder zu blicken, die stolz und 
unendlich dankbar sind, Lesen 
und Schreiben lernen zu dürfen.“, 
so Reiner Meutsch.
Der ehemalige Vorsitzende der 
Wirtschaftsjunioren Westerwald, 
Markus Buhr, besichtigte die 
Klassenräume der Primarschu-

le Rugalika im Grenzgebiet zum 
Kongo. Die Räumlichkeiten befin-
den sich in einem katastrophalen 
Zustand: Durch das Wellblechdach 
fließt Regen in die Räume, Kinder 
sitzen auf Steinen oder direkt auf 
dem Lehmboden, und es gibt we-
der eine Tafel noch Schulmaterial. 
Die Wände sind nass und schim-
meln. Durch die Mitgliedsunter-
nehmen der Wirtschaftsjunioren 
Westerwald finden seit einem Jahr 
Spendenaktionen für die Schule 
statt. FLY & HELP baut in 2013 für 
die knapp 1.200 Schüler in Ru-
galika mit Unterstützung dieser 
Spenden fünf Klassenräume, zwei 
Zisternen sowie einen Latrinen-
block. Der Leiter des Koordinie-
rungsbüros in Kigali, Uwe Meyer, 
begleitete die Gruppe und hatte 
im Vorfeld Schulmaterial sowie 
Fußbälle organisiert, die vor Ort 
an die Schüler verteilt wurden. Fi-
nanziert wurden diese Geschenke 
durch die Teilnehmer der Reise. 
Die FLY & HELP-Delegationsrei-
sen dienen dazu, sich persönlich 
vom aktuellen Baufortschritt der 
Schulen zu überzeugen, neue 
Gebäude einzuweihen und sich 
über weitere förderungswürdige 
Projekte zu informieren. 5% des 
Reisepreises fließen automatisch 

in die FLY & HELP-Projekte vor 
Ort. Die nächste Delegationsreise 
nach Ruanda, zu der sich Interes-
senten anmelden können, findet 
am 10. Juni 2014 statt. 2013 wer-
den in Ruanda durch FLY & HELP 
weitere sechs Schulen mit einem 
Fördervolumen von ca. 330.000 
Euro finanziert. Reiner Meutsch 
wird in diesem Jahr erneut nach 
Ruanda reisen, um sich über die 
Entwicklung der Schulbauten 
zu informieren. Alle Kosten der 
Reisen trägt er persönlich. „Alle 
Spendengelder fließen 1:1 in die 
Bildungsprojekte, da ich alle Kos-
ten der Stiftung privat übernehme 
bzw. diese durch Sponsoren abge-
deckt werden“, verspricht Reiner 
Meutsch. (Spendenkonto: Wester-
wald-Bank (BLZ 573 918 00), Kto. 
Nr.: 5550)
+++ Hauptziel der 2009 gegründe-
ten Reiner Meutsch Stiftung FLY & 
HELP ist die Förderung von Schul-
bildung. Mit Hilfe der Spenden er-
richtet die Stiftung neue Schulen, 
Kindergärten und Waisenhäuser 
in Entwicklungsländern. Bis 2025 
sollen insgesamt 100 Projekte 
rund um den Globus mit Spenden-
geldern initiiert, gefördert und be-
treut werden. Weitere Informatio-
nen unter www.fly-and-help.de +++

FLY & HELP weiht weitere Schulen in Ruanda ein Anzeige

FamilienhausmitWeitblick

Kauf von privatBei InteresseMail anaga-mueritz@web.de

Traumhaus
anderMecklenburgischen Seenplatte -
NäheWaren (Müritz)

Einfamilienhaus, Baujahr 2001 | ca. 500m2Wohn- und Nutzfläche | ca. 4.000m2 | Grundstück kompl. eingezäunt | Außenpool | Sauna |
Weinkeller | Kachelofen u.v.m. | Blick auf die Müritz | Reiten | Golfen undWassersport in unmittelbarer Nähe | Bootshaus in der Sietower Bucht
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Herzliche HerzlicheHerzliche
Ostergrüße

KRIENER LANDHANDEL 
und Mineralöl GmbH

Molkereistraße 22 · 17391 Krien
Tel. 03 97 23/2 03 62 · Fax 2 78 80

Geöffnet: Montag - Freitag, 9.00 - 15.45 Uhr

Futtermittelverkauf  
für Kleintierhaltung,

Düngemittel, 
Heizöl/Diesel,  

Benzin, 
Briketts,

Getränkehandel
In diesem Jahr Rekord- und Union- 

Briketts im Angebot, gebündelt.

Allen Kunden ein frohes und  
gesundes Osterfest!

Für Sie 
entdeckt, 
wo es (auch nach Ostern) 
köstlich schmeckt

MP Küchen GbR
Johannes-Gutenberg-Str. 1 • 17389 Anklam

Tel.: 0 39 71 2 93 58 15
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag:  09.00 - 18.00 Uhr
Samstag:  09.00 - 12.00 Uhr

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Osterfest.

Fröhliche Ostern
allen Kunden, Freunden und Bekannten

SANITÄR & HEIZUNG

PETER KRÜGER

Hinterstraße 14 · 17389 Ducherow
Tel. (03 97 26) 2 02 06

Fax (03 97 26) 2 05 43 · Funk: 0170-5518577

(mso) Ostern ist traditionell ein Famili-
enfest. Im Mittelpunkt dabei steht natür-
lich die große Ostereiersuche - und das 
gilt nicht nur bei den kleinen Familien-
mitgliedern.  Doch woher kommt dieser 
Brauch eigentlich? Bereits vor mehre-
ren tausend Jahren verschenkten die 
Chinesen bemalte Eier als Symbol für 
das Erwachen der Natur im Frühling. Bei 
uns tauchten gefärbte Eier erstmals im 
13. Jahrhundert auf. Das Ei stand als 
Symbol für neues Leben. Die offi zielle 
Bezeichnung "Osterei" wurde im Jahr 
1615 zum ersten Mal erwähnt. Im 17. 
Jahrhundert entstand auch der Brauch, 
Ostereier zu suchen. Damals galt aller-
dings nicht nur der Hase als derjenige, 
der die Eier versteckt, sondern auch der 
Kuckuck, Storch oder Fuchs. 

Herkunft der Ostersuche ...

Glien - Siedlung 8, 17392 Putzar
Tel.: 03 97 22 - 2 06 67
Fax: 03 97 22 - 2 91 31
Mobil: 01 71 - 3 14 12 64
laube-elektrotechnik@web.de

Eine schöne Osterzeit  
wünscht Ihnen

Mo. + Mi. 8.00 - 16.00 Uhr
Di. + Do. 8.00 - 18.00 Uhr
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr

Ihre Beratung und 
Betreuung vor Ort

Demminer Straße 5 a • 17389 Anklam
Telefon (0 39 71) 83 13 32 
www.allianz-anklam.de

Bürozeiten:

Christian und Peter Müller

Wir wünschen 
unseren Kunden und 
Geschäftspartnern 

ein frohes Osterfest!
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Telefon: 0160/830 54 08

Frohe Ostern!
Start ab 23. März!

LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Telefon: 03 99 31/5 79-0 · Telefax: 03 99 31/5 79-30
Internet: www.wittich.de

F
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rn
!Wir wünschen 

allen Lesern 
und Inserenten 

ein frohes 
und sonniges 
Osterfest!
Ihr persönlicher Ansprechpartner

JÖRG
TEIDGE
Telefon: 0171/9 71 57 33
j.teidge@wittich-sietow.de 

Ich bin telefonisch für Sie da.

MANUELA
WOLFINGER
Telefon: 039931/5 79 47
m.wolfi nger@wittich-sietow.de

Burkhard Becker

becker-hausgeraete@t-online.de

Wir wünschen  

ein frohes Osterfest!

Landfleischerei
Dallmann
17098 Friedland · Voßweg 29
Telefon 03 96 01/2 09 26
Filiale: Riemannstr. 22
Tel. 03 96 01/2 65 30
Riemannstraße 34
Tel. 03 96 01/3 08 38

Ein frohes Osterfest
wünschen wir allen
unseren Kunden,
Freunden und
Bekannten

Herzliche 
Kerzen gehören zum Os-
terfest einfach dazu. Die 
große Auswahl an For-
men, Farben und Düften 
verspricht vielfältige und 
individuelle Einsatzwei-
sen: edel auf der Kaffeeta-
fel, versteckt im Ostergras 
und vieles mehr. Dieses 
schöne Osterarrangement 
in „Nestoptik“ präsentiert 
sich mit einer Maxi-Eier-
kerze.Foto: Gütegemeinschaft Kerzen
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Vodafone Shop 

Anklam
Markt 7
17389 Anklam

Vodafone Shop 

Wolgast
Wedeler Straße 5
17438 Wolgast

Ein frohes Osterfest
wünschen wir allen unseren Kunden,

Freunden und Bekannten

Ein frohes 
Osterfest 
und 
Gute 
Fahrt!

Torgelower Straße 18   17309 Pasewalk
Telefon 0 39 73/2 04 82-0   Fax 039 73/2 04 82-29

n

n

n

n

n

n

• Reifendienst

Ostergrüße
Ein frohes Osterfest

im Kreise Ihrer Familie
wünsche ich herzlichst  
allen meinen Kunden,

Freunden und Bekannten.

 
Ute Arendt
Versicherungskauffrau
Generalagentin

Zurich Gruppe
Generalagentur
Spantekower Landstraße 35 
17389 Anklam

Telefon (0 39 71) 21 15 54
Mobil 01 71-3 28 82 38

ute.arendt@zuerich.de 
www.zurich.de/arendt

privat: Dorfstraße 37, 17375 Ahlbeck/
OT Gegensee, Telefon: 039775/20710

®

(mso) Ob zum Frühstück oder 
zum Kaffee - ein liebevoll ge-
deckter Ostertisch bringt früh-
lingshafte Stimmung ins Haus. 
Naturstoffe wie Holz, Moos 
und Blumen harmonieren mit 
farbigen Deko-Elementen, z. 
B. in zartem Lila. Platzsets und 
Servietten verleihen dem 
Tisch einen festlichen Look, 
überraschende Hingucker 
sind verspielte Elemente wie 
lustige Eierbecher gefüllt mit 
Schokolade. Oder warum 
nicht einmal ein österliches 
Nest aus Moos bauen, gefüllt 
mit bunten Milka Osterproduk-
ten? Für ein großes Osternest 

einfach einen Strohkranz mit 
Moos umwickeln und mit klei-
nen künstlichen Blumenblü-
ten verzieren. Alternativ kann 
man kleine Kompottschalen 
mit Moos aus-  legen und mit 
Ostereiern und Blüten deko-
rieren. Schmetterlinge aus Filz 
als Serviettenringe komplettie-
ren den festlichen Tisch.

Frühlingsstimmung: 
Lila Akzente für den Ostertisch 

wünschen wir allen
unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

Qualität aus Meisterhand
Malermeister Michael Hartwig

Thomas-Müntzer-Straße 33 • 17398 Ducherow
Tel.: 039726/2 55 42 • Fax: 039726/2 55 43

 Funk: 0160/97 34 11 80 • E-mail: Hartwigmaler123@web.de
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Allen Kunden ein 
frohes Osterfest!

John Deere X135R
92 cm Schnittbreite
2-Zyl. Benzin-Motor
komfortabler Hydrostat
300 l Grasfangkorb
4.489,20 € 

Aktionspreis
3.690,- €

Alle Preise inkl. MwSt.

Viking MB 448T
46 cm Schnittbreite
Radantrieb
Leichtstart-Motor
649,- € 

Aktionspreis
499,- €

Motorsense 
Stihl FS 38
Leistung 0,9 PS
Autocut 5-2
199,- € 

Aktionspreis
169,- €

MS 170 D
1,6 PS
- 30 cm
239,- € 

Aktionspreis  
199,- €

HHHHHerzliche H
Psssssst!

Nicht
weitersagen - das ist 
mein heißester Tipp! 

Ab 1. April Sommerpreise!

BRENNSTOFFHANDEL
Schmidt

Inh. Klaus-Detlef Schmidt

KOHLEN · HEIZÖL · DIESELKRAFTSTOFF · SCHMIERSTOFFE
17398 Ducherow · Ladestraße 2 · Tel. (03 97 26) 2 04 05

Wir wünschen
ein frohes Osterfest!

Vollbiologische Kleinkläranlagen
mit Zulassung, aktueller Stand der Technik

Antragstellung - Planung - Lieferung
Montage - Inbetriebnahme - Wartung

alles aus einer Hand
Eigenleistung möglich
Alther Pumpen GmbH Am Helmshäger Berg 6a
17489 Greifswald Telefon: 0 38 34/5 75 60
www.alther.de alther-pumpen@t-online.de

Wir wünschen ein sonniges Osterfest!Wir wünschen ein sonniges Osterfest!Wir wünschen ein sonniges Osterfest!
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Ostergrüße

Sie haben Fragen? 
Rufen Sie mich an: Tel.-Nr.: 03981/4892585

Tipp: Chatten Sie mit mir am 08.04.2013 
in der Zeit von 15 - 16 Uhr unter www.die-linke-pur.de.

V.i.S.d.P. Lars Bergemann

Torsten Koplin (DIE LINKE)

Links  ist Leben:
Friedlich. Sozial. Kulturvoll.

www.torsten-koplin.de

Direkt in den Bundestag.

Frohe Ostern

Herzliche Ostergrüße
allen Kunden, Freunden
und Bekannten

Geflügelverkauf 
Ehlert
Groß-Toitin · Hausnr. 23
Tel.: 01 73/5 90 14 98

Junghennen · Gänse · Enten · Futtermittel etc.

Foto: Gütegemeinschaft Kerzen

Österliche 
Windlichter
Für einen „Osterausfl ug“ 
auf die Terrasse bestens 
gerüstet und vor den ers-
ten lauen Frühlingslüft-
chen geschützt sind die-
se XXL-Eierkerzen mit 
dem RAL-Gütezeichen 
in Gelb, Grün, Rot und 
Orange!
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Sichern Sie sich jetzt einen 
Darlehenszins

ab 1,6 % (eff. 2,12 %)

Bauen · Kaufen
Sanieren · Umschulden

Photovoltaik 
und Käranlagen

Ich wünsche Ihnen ein 
frohes sonniges Osterfest

Generalagentur
Winfried Brümmer
Spantekower Landstr. 35
17389 Anklam
Tel.: 03971 - 24 27 02
Mobil: 0171 - 8 75 13 99

Ein frohes Osterfest im Kreise
Ihrer Familie und Freunde

wünscht Ihnen
das Team „Zur Görkeburg“

Uwe Fuhrholz
Demminer Landstraße 4c

17389 Anklam
Tel. 03971 258445

Mobil 0152 02532486

Einkaufsmarkt Spantekow
Inh. Petra Bartelt · Rundstraße 1 · 17392 Spantekow

s rbru
nch

s rbru
nch

Einladung zum 

in unserem Partyraum

am 01. April 2013
von 11.00 bis 14.00 Uhr

Vorbestellungen ab sofort 
unter der Rufnummer 

03 97 27/ 2 67 39 oder 03 97 27/ 2 67 43.
ssssssssssssssss

* inkl. 1 Glas Begrüßungssekt, Kinder im Alter von 6-12 Jahren = halber Preis!für 
12,- €*

pro Person Wir wünschen  Ihnen ein frohes Osterfest  
und freuen Sie sich auf kleine Überraschungen  

zum Osterbrunch.

Der erste Brunch des Einkaufsmarktes Spantekow war 
eine gelungene Premiere. Nach dem Osterbrunch folgt am  
2. Juni das nächste Event. Voranmeldung ab sofort möglich!

- ANZEIGE -

OsterfestWir wünschen ein schönes

WIR WISSEN, WO DER HASE LANGFÄHRT ...

FROHE OSTERN
WÜNSCHT

Hauptstraße 70-74, 17398 Ducherow
und Klosterstraße 9, 17389 Anklam
Telefon: 039726 - 25 44 0
Funk: 0175 - 34 04 31 8


